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1 Einfährung

Nach fast dreijährigerArbeit ist die erste gemeinsame Überprüfungder MarkierungderGrenze
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR beendet. Die Grenzkommission hat
auf ihrer 84. Sitzung im Februar 1988 in Halle an der Saale nunmehr - bis auf die Grenzkarte
1 : 25 000 - alle Ergänzungen zur Grenzdokumentation unterzeichnet. Die Grenzkarte 1 :25 000
soll Anfang 7989 ergänzt vorliegen.

Damit ist eine Aufgabe abgeschlosserl die nach Unterzeichnung des Grundlagenverhages und
der erstmaligen Feststellung der Grenze von den beiden Regierungen am 29. November 1978
vereinbart wurde. Da sich erfahrungsgemäß an der Grenzmarkierung im Laufe der ZeitYer-
änderungen oder Schäden zeigeo aufgrund deren der Grenzverlauf nicht mehr eindeutig
erkennbar ist, hatten die Regierungen 1978 vereinbart, daß beide Seiten ab t98s die Markierung
der Grenze jeweils im Abstand von 15 Jahren durchgängig überprüfen und die festgestellten
Mängel beheben.

Dieser Arbeitsstand soll Anlaß sein, die Arbeit der deutsch-deutschen Grenzkommission und
die besonderen Tätigkeiten der Vermessungs- und Katasterbehörden an der Grenze zur DDR
darzustellery die in den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachseo Hessen und Bayern von
den Grenz-Katasterämtern im Zusammenwirken mit den Bezirksregierungert den Landesver-
messungsbehörden und den zuständigen Fachministern wahrgenommen werden.

2 Die Grenzfeststellung als Auftrag des Grundlagenvertrages vonl972

2.1 Rechtsgrundlagen und Aufgab e der Grenzkommission

Am 21. Dezember 7972 v,nrde der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der DDR abgeschlossen, in dessen Art. 3 die Verhagsparteien ,. . . die Unverletzlichkeit
der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft ...* bekräftigen.

In einem Zusatzprotokoll waren beide Regierungen übereingekommery »... eine Kommission
aus Beaufkagten der Regierungen beider Staaten zu bilden. Sie wird die Markierung der zwi-
schen den beiden Staaten bestehenden Grenze überprüfen und soweit erforderlich erneuern
oder ergänzen, sowie die erforderlichen Dokumentationen über denGrenzverlauf erarbeiten...*.



Zwischen den Verkagsparteien bestand Einvernehmeru daß sich der Verlauf der bestehenden

Grenze nach den Festlegungen des Londoner Protokolls der Hauptsiegermächte des zweiten
Weltkrieges vom 12. September 1944 bestimmt Soweit örtlich die Grenze von diesen Festlegun-

gen aufgrund späterer Vereinbarungen der damaligen Besatzungsmächte abwich, sollte ihr
genauer Verlauf durch die Kommission an Ort und Stelle unter Berücksichtigung aller Unterla-
gen festgelegt und markiert werden.

Das Londoner Protokoll legte die Abgrenzung der ,Ostzone« im Westen weitgehend entlang von
alten Landesgrenzen und preußischen Provinzgrenzen fest. Diese Grenzen waren seit langem
vermessen und durch Grenzsteine markiert. Anders sah es mit den späteren Grenzänderungen
aus, zudenen es in großem Umfang zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungs-

zone gekommen ist. Sie wurden meist schriftlich vereinbart und durch Karten kleinen Maßstabs
mit ungenauen Einhagungen ergänzt. Kleine Grenzänderungen wurden auch nur durch münd-
liche Absprachen oder stillschweigend durch konkludentes Handeln geregelt. Zu diesem Vor-
gehen waren die Besatzungsmächte angesichts der grundsätzlichen Formfreiheit des Völker-
rechts berechtigt. AnlaßftirGrenzänderungenwarvor allem dasBedürfnis nach einem praktika-
blen Grenzverlauf: Vermeidung von Versorgungsschwierigkeiterg Grenzbegradigungen, nicht
durch einen Grenzverlauf unterbrochene Verkehrsverbindung Grenzverlauf entlang von
Gewässern und dergleichen.

Unserer Seite gelang es in den Vertragsverhandlungen zum Grundlagenverhag der Grenzkom-
mission neben dem Markierungsaufhag noch einen zweiten Aufhag zu überhagen: Sie sollte
gleichermaßen zur Regelung sonstiger, mit dem Grenzverlauf im Zusammenhang stehender
Probleme beitragen (2.B. Wasserwirtschaft, Energieversorgun& Schadensbekämpfung). Ein
Aufoag der ftir die Bewohner grenznaher Ortschaften von ebenso großer Bedeufung war.

2.2 D urchführung de s Auftr ags

Die Grenzkommission nahm ihre Arbeit am 31.JanuarL973 auf und legte ihrArbeitsergebnis
51/zlahre später, im Oktob er1978 den Regierungen vor. Insgesamt hieltsie A|Sitzungen ab. Die
Sitzungen yvurden vielfach durch Unterkommissionen vorbereitet. So hielt die Arbeitsgruppe
Grenzmarkierung die sich mit derMarkierungsaufgabebefaßte alleinzwischenLgT3 undtgf 6
insgesamt 26 Sitzungen ab.Dazu kamen zahlreiche Grenzbegänge und Ortsbesichtigungen.

Als langwierigster und schwierigster Teil der Aufgabe stellte sich erwartungsgemaß die Eini-
gungüber den Grenzverlauf im Bereich »spätererVereinbarungen* heraus. Die Unterlagenmuß-
ten aufgefunden, rechtlich interpretiert und in die C)rtlichkeit überhagen werden. Vor allem
mußte der Grenzverlauf insgesamt von den Vermessungskräften beider Seiten vermessen wer-
den, eine Aufgabe,bei der auf unserer Seite die Grenz-Katasterämterund die Landesvermessung

permanent mit einem Vermessungshupp im Einsatz waren. Parallel dazu entstand die Grenz-
dokumentatiorL eine zeitintensive Arbeit, mit deren Kartenteil auf unserer Seite die Landesver-
messungsbehörden befaßt waren.

2.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse s'lrjähriger Arbeit faßte die Grenzkommission in einem umfangreichen Bericht
,rr"m*"r, und legte ihn den Regierungen beider Staaten vor. Im Regierungsprotokoll vom
2g.November L978 sind die Arbeitsergebnisse von beiden Regierungen bestätigt worden. Für

den festgestellten Grenzverlauf lag damit eine umfassende Grenzdokumentation vor.
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Noch nicht festgestellt werden konnte, wegen unterschiedlicher Auffassunge& der Grenzver-
lauf im 95 km langen Elbeabschnitt und in einem kleinen 12 km langen Abschnitt an dem Harz-
bach Warme Bode. Auf diese Problematik soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden. In
einem Protokollvermerk zum Regierungsprotokoll wurde jedenfalls vereinbart, daß die Grenz-
feststellungsarbeiten hierzu fortgesetzt werden. Es ist allgemein bekannt, daß nach Ablauf von
fastzehnJahren eine Einigungüber den Grenzverlauf bishernoch nichtzustandegekommenist.
Im Abschlußkommunique anlaßlich des Honecker-Besuchs in der Bundesrepublik im Septem-
ber 1987 würdigten beide Regierungen jedoch ausdrücklich die Arbeit der Grenzkommission
und ,... bekundeten ihre Absicht, im Sinne des Regierungsprotokolls... Aufgaben der Grenz-
kommissiorL soweit sie noch nicht gelöst sind, zum Abschluß zu bringen.u

3 Verlauf, Markierung und Dokumentation der Grenze

3.l Grenzoerlauf

Die bisher festgestellte Grenze (ohne Elbe und Teilstück Warme Bode) ist von der Lübecker
Bucht bis zur Grenze Bayerns mit der TschechoslowakeilZgTkm lang. 277km Grenzverlauf
sind davon wegen wasserführender veränderlicher Grenzgewässer labil. Der schleswig-
holsteinische Anteil an der Gesamtlänge ist 151km, der niedersächsische 455 km, der hessische

269kmund der bayerische 422km lang. Abbildung 1 zeigt den niedersächsischen Anteil.

Die Grenze verläuft weitgehend entlang topographisch markanter Landschaftsteile. Weite
Shecken des Grenzverlaufs werden durch See-Uferlinieru Wasserläufg Waldränder und Wege
gebildet, in Hessen und Bayern auch durch Talsohlen und Bergkämme.

Zur eindeutigen Benennung ist die Grenze in Grenzabschnitte unterteilt Der Abschnitt Ostsee
(15 km) wird mit ,Lübecker Bucht* bezeichnet, die Grenzabschnitte auf dem Festland sind im
Anschluß hieran von Norden nach Süden von l bis 58 durchnumeriert.

Die durchschnittliche Länge eines Grenzabschnitts behagt il km. Bei der Abschnittsgliederung
wurde nach Möglichkeit die Verwalfungsgliederung beiderseits der Grenze berücksichtigt. Der
längste Abschnitt ist 33,5km (Grenzabschnitt 5) der kürzeste 7,9km (Grenzabschnitt 14). Die
Grenzabschnifte sind jeweils in mehrere (zbis 7) Grenzzüge unterteilt.

Die Grenzpunkte sind innerhalb der Grenzzüge eindeutig numeriert, so daß leder Grenzpunkt
mit dem Klammerzus atz Grenzabschnitt-Grenzzug eindeutig bezeichnet ist, z.B. Grenzpunkt
Nr.1(17-c).

3.2 Grenzmnrkierung

Die Grenze ist in ihrem festen (stabilen) Verlauf in der Regel mit Grenzsteinen direkt markiert.
Verlauftdie Grenze inGrenzwegeryso istsie inderRegel indirekt- durch zweivomGrenzpunkt
gleich weitentfernte Grenzzeichen -vermarkt. Lange Geraden sind mindestens im Abstandvon
300 m markiert. Alte Landesgrenzsteine wurdeo soweit wie möglich, erhalten. Eine Ergänzung
der Markierung war insbesondere dort notwendig wo nach 1945 spätere Vereinbarungen der
früheren Besatzungsmächte zu Abweichungen von den Festlegungen des Londoner Protokolls
ftihrten. Im moorigen Gelande sind Grenzpfähle gesetzt, an Bauwerken und in fulsigem Unter-
grund sind in Einzelfällen Rohre, Nägel, Bolzen oder Kreuze eingebracht.
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Neu gesetzte Grenzzeichen entsprechen vereinbartenMustern: Grenzsteine sind aus Granitmit
einer Länge von insgesamt 90 cm mit einem behauenen Kopf zo x 20 x 20 cm. Grenzpfähle sind
aus Eiche mit einer Länge von insgesamt 180 bis 250 cm, davon sind zo bis 1Oo cm oberirdisch.
Direkt vermarkte Grenzzeichen tragen auf der der DDR zugewandten Seite die Buchstaben
,DDRu.

Dortwo die Grenze durch fließende Gewässergebildetwird, verläuftsie grundsätzlich entweder
in der Uferlinie oder in der Mitte des Gewässers. Der Grenzverlauf istbeweglich (labil) und bleibt
grundsätzlich unvermarkt. Er ändert sich in Anlehnung an das allgemeineVölkergewohnheits-
recht bei allmählichen natürlichen Veränderungen infolge Anlandungen und Abschwemmun-
gen. Auf Inseln im Gewässer und im Bereich von Brücken verläuft sie häufig als feste vermarkte
Grenze.

In der Lübecker Bucht und in einigen Binnengewässern Schleswig-Holsteins (2.B. Schaalsee)

sind Tonnen und Bojen als Hilfsgrenzzeichen ausgelegt.

Von den insgesamt 17 7O3 Grenzpunkten
sind 16 784 Grenzpunkte direkt,

und zwar 75 256 mit GrenzsteinerL
1488 mit Grenzpfählen,

40 mit sonstigen Grenzzeichen (Kreuze, Bolzen)
und 919 Grenzpunkte indirekt vermarkt.

3 0 Grenzpunkte sind durch Hilfsgrenzzeichen gekennzeichnet
und zwar 12 durch Tonnen in der Ostsee

18 durch Bojen in Binnengewässern Schleswig-Holsteins.

3. 3 G r e nzdokument ation

3S.l Allgemeines

Der festgestellte Verlauf und die Markierung der Grenze sind in der Grenzdokumentation im
einzelnen niedergelegt. Die Dokumentation besteht aus

- denGrenzvermessungsunterlagen,

- derGrenzbeschreibung
- den GrenzkarterL

- den Katalogen der grenzbildenden Gewässer.

Beide Seiten sind im Besitz je einer Ausfertigung der Grenzvermessungsunterlagen und der auf
dieser Grundlage erarbeiteten und in der Grenzkommission unterzeichneten Bestandteile der
Dokumentation (Alternat).

Für den niedersächsischen Bereich befinden sich die Grenzvermessungsunterlagen bei den
Grenz-Katasterämtern, die anderen Bestandteile sind im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv
in Hannover hinterlegt.

Der Gebrauch der Grenzvermessungsunterlagen ist den Vermessungsbehörden vorbehalten.

Mit Kopien der anderen Teile der Grenzdokumentation als Gebrauchsstücke sind alle staatli-
chen Stellen ausgestattet, die sie fur die Erftillung ihrer Aufgaben benötigen. In Niedersachsen
sind das z.Z.über 40 Stellen mit insgesamt ca.200 Gebrauchsstücken.



Die Grenzdokumentation wird ergänzt, wenn wegen Veränderungen des dokumentierten
Zustands eine Akfualisierung erforderlich ist.

3.3.2 G r enzv ermessungsunterlagen

Die Grenzvermessungsunterlagen sind das Zahlenwerk der Grenzdokumentation. Dazu gehö-
ren Grenzvermessungsrisse, Winkel- und Sheckenverzeichnisse der Polygonierungen und
Berechnungsprotokolle.

Es wäre wünschenswert gewese& der Vermessung ein einheitliches Bezugssystem zugrunde zu
legen. Da aber die DDR das früher ftir das Reichsgebiet einheitliche, auf das Bessel-Ellipsoid
bezogene System der Landesvermessung aufgegeben und eine Neuhiangulierung zur Anglei-
chung an den Ostblock (Ellipsoid nach Krassowskij) vorgenommen hatte, bestand keine einheit-
liche Grundlage. So ist zwar ein gemeinsames örtliches Netz in Form grenzbegleitender Poly-
gonzüge angelegt, die teils diesseits, teils jenseits der Grenze verlaufun. Jede Seite schließt aber
dann über Verknüpfungspunkte auf dem eigenen Gebiet die Grenzvermessung an das eigene
Landesnetz an und berechnet die Koordinaten der Grenzpunkte.

3.3.3 Grenzbeschreibung

Die Grenzbeschreibung wurde ftir jeden einzelnen Grenzabschnitt angefertigt Sie enthält die
Anzahl der G renzzüge, eine genaue Längenangabe für die Grenzstrecke sowie Anzahl und Art
der in diesem Abschnitt verwendeten Grenzzeichen. Es folgt eine detaillierte verbale Beschrei-
bung des Grenzverlaufs und abschließend der Hinweis, in welchen Blättern der Grenzkarte
1 : 25 000 und der Grenzkarte 1 : 5000 die graphische Darstellung dieses Grenzabschnittes zu fin-
den ist.

3.3.4 Grenzkarten

Wichtigster Bestandteil fur die praktische Arbeit der Behörden im Grenzgebiet sind die Grenz-
karten hier besonders die Grenzkarte 1 : 5000 (Abb.2). Sie stellt den Charakter des Grenzver-
laufs (stabil-labil) die numerierten Grenzpunktg die A* der Grenzzeichen und die Grenzab-
schnitts- und Grenzzugsgliederungbildlich dar. Beiderseits derGrenze enthältsie die ftir die ört-
liche Orientierung notwendige Topographie in Anlehnung an die DGK 5 in einer Ausdehnung
von ca.100m sowie die Katasterbezeichnungen (Gemarkung Flur). Im niedersächsischen
Grenzabschnitt 15 liegt wegen des besonders unübersichtlichen Grenzverlauß die Grenzkarte
zusätzlich im Maßstab 1 :2000 vor. Soweit es erforderlich ist, sind bei Kleinshukturen der Karte
Ausschnittsfenster im Maßstab 1 : 1.000 dargestellt.

Da die Karten 1:5000 jeweils nur kleine Abschnitte wiedergeben können, wurden zusätzlich
Grenzkarten 1 : 25 O0O angefertigt. Sie sind von Norden nach Süden durchnumeriert und enthal-
ten neben dem Grenzverlauf mit Grenzabschnitts- und Grenzzugsgliederung die Topographie
beiderseits der Grenze in einer Tiefe von etwa 15 km in Anlehnung an die TK25 sowie dieVer-
walfungsgrenzen.

Zur besseren übersicht wurde auch eine ,Übersicht tiber die Grenzkarte 1:5000« gefertigt, die
nicht zur Grenzdokumentation gehört. Sie besteht aus einem Satz der Grenzkarte 1 :25 00O in
die schematisch die Lage der Blätter der Grenzkarte 1. : 5000 und deren laufende Nummer einge-

hagen sind.
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3.3.5 Katalog der grenzbildenden Gewässer

Für Grenzabschnitte mit Grenzgewässern ist jeweils ein Katalog der grenzbildenden Gewässer
aufgestellt. Er enthält in der Reihenfolge der Grenzzige durchlaufend numeriert die jeweilige

Bezeichnung des Gewässers in beiden Staatery eine knappe topographische Beschreibung der
nassen Grenzstrecken und deren Länge sowie Angaben überVerlauf (Mitte Uferlinie) und Cha-
rakter (labil, stabil) der Grenze. Die Kataloge sind vor allem Arbeitsgrundlage für wasserwirt-
schaftliche Arbeitcn.

4 Die Aufgaben der Grenzkommission nach Abschluß der Grenzfeststellung

4.l Allgemeines

Der Auftrag des Grundlagenvertrages ftir die Grenzkommission ist nicht befristet, denn

- die im GrundlagenvertragvonTgT2vonbeiden Seitenbekräftigte,Unverletzlichkeitderzwi-
schen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft...u setzt eine ständige Instandhal-
tung der Grenzmarkierungen voraus;

- der Grenzverlauf im Elbebereich und im Bereich derWarmen Bode ist noch nichtfestgestellf

- Vereinbarungen zur Regelung weiterer mit dem Grenzverlauf im Zusammenhang stehender
Probleme (SchadensbekämpfungWasserwirtschaft...) sind durchzuftihren. Zudem können
neue Probleme auftreten, die regelungsbedürftig sind.

Folgerichtig haben die Regierungen nach Abschluß der Grenzfeststellungsarbeiten und den
dabei gemachtenErfahrungenlgTS Grundsätzefür diezukünftige Arbeitder Grenzkommission
vereinbart. Nur die aus geodätischer Sicht wesentlichen sollen hier wiedergegeben werden.

4.2 Zusammensetzung und Arbeitsweise

Die Grenzkommission besteht aus den Beaufhagten der Regierungen beider Staaten. Die Dele-
gation der Bundesrepublik Deutschland setzt sich zusammen aus dem geodätischen Beauftrag-
tery wasserwirtschaftlichen Beauflragtery dem Vertreter des Bundesgrenzschutzes sowie je

einem Vertreter des Bundesministers des Innern (zugleich Delegationsleiter), des Bundesmini-
sters frir innerdeutsche Beziehungen, des Bundesministers der Fin anzen(Zoll) und je einem (juri-
stischen) Beaufhagten der angrenzenden Länder Schleswig-Holstein, NiedersachserL Hessen

und Bayern.

Die DDR nimmt die Aufgaben in der Grenzkommission zenhal wahr. Die Bundesrepublik
Deutschland ist nach dem Staatsrechtsverständnis der DDR Ausland. Die DDR-Delegation
besteht deshalb aus einem Vertreter des DDR-Außenministeriums (zugleich Delegationsleiter),
dem geodätischen und dem wasserwirtschaftlichen Beaufhagtery dem Vertreter der Grenz-
schutzorgane und zwei Vertretern des DDR-lnnenministeriums.

Die Grenzkommission tritt in der Regel viermal jährlich zusammen an wechselnden Orten in der
Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Sie kann zur Wahrnehmung zeitlich oder örtlich
bedingter Aufgaben Arbeitsgruppen einsetzen.

Die Grenzkommission vereinbart zur Durchftihrung ihrer Aufgaben weitere Regelungen in
Form von Protokollvermerkeru die von beide Seiten unterzeichnet werden. In Protokollvermer-
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ken hat die Grenzkommission in den Folgejahren insbesondere das technischeVorgehen bei der
Uberprüfung Vermarkung und Instandhalfung der Grenzmarkierung und bei der Anderung
der Grenzdokumentation neu geregelt.

Kann in der Grenzkommission in einzelnen Fragen Ubereinstimmung nicht erzielt werdeo so
werden diese Fragen von beiden Seiten den Regierungen unterbreitet. Dieser Fall ist bisher noch
nicht eingetreten.

+e Geodätische Aufgaben

Die Grenzkommission hat die Markierung der Grenze zu überprüfen, instandzuhalten und
erforderlichenfalls zu erneuern.

Dieser geodätische Aufhag der Grenzkommission kann in zwei Arbeitskomplexe gegliedert
werden:

a) Alle $ Jahre wird die Grenzmarkierung im gesamten Grenzverlauf durchgängig überprüft.
Dabei werden alle fustgestellten Mängel behoben.

b) AIs ständigen Arbeiten werden

- laufend wesentliche Abmarkungsmängel behoben,

- laufend vermessungstechnische Arbeiten bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
durchgefi.ihrt,

- in festgelegten Zeitabständen Hilfsgrenzzeichen (Tonnen, Bojen) in der Lübecker Bucht
und in den Binnenseen Schleswig-Holsteins überprüft.

Über beide Komplexe wird in den Abschnitten 5 und 6 berichtet.

Zuständigfur die Instandhalfung der Hilfsgrenzzeichen in der Lübecker Bucht und in den Bin-
nenseen ist im wesentlichen die Bundesrepublik Deutschland, ftir die zentrisch eingebrachten
Grenzzeichen der Landgrenze die DDR.

Die indirekten Markierungen an der Landgrenze werden von der Seite instandgehalten, auf
derem Hoheitsgebiet sie stehen.

Die Kosten der Instandhalfung (Materialkosten usw.) hägt die jeweils zuständige Seite.

4,4 Wahrnehmung der Aufgaben des geodätischen Benuftragten

In der Grenzkommission nimmt ftir die Bundesrepublik Deutschland ein geodätischer Beauf-
tragter* die geodätischen Belange fi.ir den gesamten Grenzverlauf der Bundesrepublik mit der
DDRwahr.

Darauf haben sich die Vermessungsverwaltungen der an die DDR angrenzenden Bundesländer
in Abstimmung mit dem Bundesinnenminister von Anfang an verständigt. Die Wahrnehmung
der Aufgabe durch eine Person mit Koordinierungsfunktion ist Voraussetzung für eine konti-

* Verfasser Schlehuber ist geodätischer Beauftragter ftir die Bundesrepublik Deutschland
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nuierliche und effektive Arbeit Dies um so mehr, da auch die pDn die Funktion des geodäti-

schen Beaufhagten von einer Person wahrnehmen läßt

Die Vermessungsverwaltungen der an die DDR angrenzenden Länder haben ihrerseits geoda-

tische Länderbeaufhagte benannt Die Funktion wird in allen Ländem auf Ministerialebene
wahrgenommen.

Der geodätische Beaufhagte - er ist zugleich Beaufhagter des Landes Niedersachsen - und die

andeien Länderbeauftragten arbeiten eng zusammen. Der geodätische Beaufkagte koordiniert
alle Aufgaben, die Länderbeaufhagten stellen innerhalb ihrerVermessungsverwalfungen sicher,

daß die in der Grenzkommission vereinbarten und ihre Grenzabschnitte beheffenden Arbeiten
fristgerecht erledigtwerden. Die Länderbeaufhagten können den geodätischenBeaufhagtenbei
seinen Aufgaben - auch in Sitzungen der Grenzkommission - vertreten.

Diese Lösung hat sich, wie die bisherige Erfahrung zeigt, bewährt.leweils vor und nach Sitzun-
gen werden in der Regel Informationen ausgetauscht.

Darüber hinaus lädt der geodätische Beaufhagte zu Tagungen des Arbeitskreises Grenzmarkie-
rung eiry in denen neben Informations- und Erfahrungsaustausch auch die auf unserer Seite

anstihenden Arbeiten vorbereitet werden. An den Sitzungen nehmen neben den geodätischen
Länderbeauftragten auch Verheter des BGS und des Zollgrenzdienstes teil'

5 Erste durchgängige Uberprüfung der Markierung der Grenze

5.1 Allgemeines

Im Rahmen der ständigen Arbeiten kann die Grenzkommission nur über die Behebung ihr
bekannt gewordener Mängel an Grenzzeichen und am Grenzverlauf beraten. Unentdecktblei-
ben überweite Strecken Abmarkungsmängel im unwegsamen Gelände undVeränderungen des

Laufs von Grenzgewässero deren Ursache nicht im Zusammenhang mit wasserwirtschaftlichen
Bauarbeiten steht. Auch die grenznahe Topographie, die zur örtlichen Orientierung in den

Grenzkarten dargestellt ist, verändert sich im Laufe der Zeit.

Um diese Mängel von Zeit zuZeitvollständig zu erfassen, zu beheben und die Grenzdokumen-
tation umfassend zu aktualisierery haben beide Regierungen 1978 vereinbart, alle ß Jahre die

Grenze durchgängig zu überprüfen. Der Beginn der ersten durchgängigen Überprüfung wurde
auf tgSs festgesetzt.

5.2 Vorbereitung

Mit den organisatorischen Vorbereitungen ftir die durchgängige Überprüfung wurde in der

GrenzkomÄission schon frühzeitig begonnery denn beide Seiten waren sich darin einig die

Arbeitinnerhalb von dreiJahren abzuschließen.In diesem Zeihaum wardierundf OO kmlange
Grenze Meter ftirMeter abzugeherl dabei GrenzmarkierungundVerlauf der Grenzgewässerzu
überprüfer1 danach die Behebungsarbeiten durchzuftihren und die Grenzdokumentation zu

ergänzen.

Da die Grenze nach der Feststellung in den siebzigerJahren erstmals durchgängig zu überprüfen

war, lagen keine Erfahrungen von vergleichbaren Arbeiten vor. Die Grenzkommission entwik-
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kelte deshalb schon auf ihrer 62.Sitzungim September L982 - 3[ahre vor Beginn der Arbeiten -
erste konzeptionelle Vorstellungen zur Durchführung der Arbeiten. Von dieser Sitzung an bis
zum Beginn der Arbeiten im März 1985 waren die Vorbereifungsarbeiten fester Bestandteil der
Tagesordnung.

Neben der Berafung über organisatorische Einzelheiten waren bestehende technische Regelun-
gen im Hinblick auf die durchgängige Überprüfung der Grenze festzusihreiben.

So wurden die bei den Vermessungsarbeiten einzuhaltenden Fehlergrenzen (- größte zulässige
Abweichungen) vereinbart und Grundsätze der Behandlung nattirlicher Veränderungen im
Verlauf grenzbildender Gewässer und von Anderungen des Charakters der Grenze aufgestellt.

Die Vorbereifungsarbeiten konnten Mitte1984 zum Abschluß gebracht werden. Die erarbeite-
ten wesentlichen organisatorischen und technischen Regelungen wurden im Protokollvermerk
Nr.82 zusammengefaßt und schließlich im September 1984 von den beiden Delegationsleitern
in der Grenzkommission unterzeichnet. Damit lag eine verbindliche Vereinbarung als Grund-
lage ftir die anstehenden Arbeiten vor. Ein ]ahr später, im September 1985 wurden diese Verein-
barungen noch durch den Protokollvermerk Nr. 82a ergänzt.

Mit den Vereinbarungen in den Protokollvermerken war ftir die Arbeiten der organisatorische
Rahmen gesetzt:

- Mit dem Grenzbegang wird im März 1985 begonnen. Für die Grenzbegänge werden Zeit-
pläne fur jeweils ein Jahr aufgestellt Die Arbeitsplanung und -durchftihrung soll sicherstel-
leru daß alle Arbeiten (einschließlich der Ergänzung der Grenzdokumentation) innerhalb von
drei Jahren abgeschlossen sind.

- Verantwortlich beim Grenzbegang sind diegeodätischenBeaufkagten. Siewerdenvon jeder
Seite benannt. An den Begängen nehmen Meßhupps beider Seiten teil. Es können Beauf-
tragte der Wasserwirtschaft und - nach besonderer Vereinbarung - weitere Vertreter beider
Seiten teilnehmen.

- Regulierte (labile) Gewässer ohne Vermarkung können vom Begang ausgenommen werderL
wenn nicht zu erwarten ist, daß sich der Grenzverlauf verändert hat

- Die Grenzbegänge werden nacheinander durchgeftihrt. Bei den Behebungsarbeiten können
gleichzeitig bis zu ftinf Meßtrupps jeder Seite entlang der Grenze im Einsatz sein.

- Uber die Ergebnisse der überprüfung beim Begang und die vereinbarten Markerungsarbei-
ten werden Protokolle geftihrf über die Ergebnisse der Behebungsarbeiten und über festge-
stellteVeränderungen an Grenzgewässern werdenNachweise geführt Protokolle und Nach-
weise sind nach Form und Inhalt festgelegt

- Zwischen den Sitzungen der Grenzkommissioru die viermal im Jahr tagt, finden unter der Lei-
tung der geodätischen Beaufhagten zur Vorbereitung und Durchftihrung der Arbeiten
Abstimmungsberafu ngen statt.

5.3 Durchführung der Arbeiten

5.3.1 Allgemeines

Grenzbegänge und Behebungsarbeiten

Der erste Grenzbegang fand am 5. März 1985 im Grenzabschnitt 6, derletzte Grenzbegang am
11.Juni 7987 im Grenzabschnitt L6 statt

Alle Grenzbegänge lagen jeweils in der Zeit von Anfang März bis Ende Oktober.



Der Zeitplan ftir die Begänge wurde in der Grenzkommission jeweils in der letzten Sitzung des

Jahres für das gesamte Folgejahr auf die Monate festgelegt. Bei der Planung achteteman daraui
daß Grenzabschnitte im Mittelgebirge wegen der Schneeschmelze und Grenzabschnitte in den
hochwassergefährdeten Gebieten Norddeutschlands nicht zu zeitig im Jahr terminiert sind.

Die genaue Terminierung mitDatum, Orts-,Zeitangabe und Treffpunktwurde ftir jedenGrenz-

abschnitt mindestens drei Monate vorher in Terminvermerken der Grenzkommission
(Anlagel) vereinbart.

Die örtlichen Arbeiten waren innerhalb von 2bis 2'lrlahren abzuschließen, die Begänge und
Behebungsarbeiten gleichmäßig auf diese nZeitraum zu verteilen. So wurden 19 85 2i Grenzab-
schnitte, 1986 22Grenzabschnitte und tggZ 10 Grenzabschnitte begangen und behoben.

Während auf Seiten der DDRdiegeodatischenArbeitenzenkalvom,VEB Geodäsieund Karto-
graphie Erfurtu durchgeftihrt wurdery geschah dies auf unserer Seite - wie bereits unter 4.4 aus-

geftihrt - durch die Vermessungsverwaltungen der angrenzenden Länder Schleswig-Holstein,
Niedersachsen, Hessen und Bayern und seiner Länderbeaufhagten. Mit den Grenzbegängen
wurde in allen Ländern 1985 begonnery so daß überall ein zeitiger Beginn der Arbeiten und ein
kontinuierlicher Arbeitsablauf möglich war.

Beide Seiten hatten sich bereits vor Beginn der Arbeitery im Dezember 1984, diejenigen Personen

namentlich mitgeteilt, die als geodätische Beauftragte mit Unterzeichnungsbefugnis die Auf-
gaben an den Begängen wahrnehmen könnnen.

Die DDR benannte hierfür lediglich ihren geodätischen Beaufhagten in der Grenzkommission
und einen Verheter, ein sichtbarer Hinweis auf die dortige zenhale Durchftihrung der Arbeiten.

Wir benannten alle Länderbeaufhagten und mehrere Verketer. Für Niedersachsen ist der Ver-
fasser Schlehuber zugleich Länderbeauftragter und wird als solcher vertreten durch die Dezer-
natsleiter 207 der Bezirksregierungen Lüneburg und Braunschweig.

Abstimmungsberafungen

Während der gesamten Zeit der durchgängigen Überprüfung vom Beginn der Arbeiten mit dem
ersten Begang im März 1985 bis zur Unterzeichnung der letzten Ergänzungen zur Grenzdoku-
mentation im Februar 1988 wurden die Arbeiten in etwa allmonatlich stattfindenden Abstim-
mungsberatungen begleitet.ln diesen jeweils zweitägigenBerafungen unter Leifung dergeodäti-
schen Beauftragten beider Seiten waren alle örtlichen Einsätzevorzubereiten, Ergebnisse abzu-

stimmen, Protokolle und Nachweise zu unterzeichnen und die Ergänzungen der Grenzdoku-
mentation zu vereinbaren undbis zurUnterschriftsreifevorzubereiten.ln einerBerafungwurden
im Schnitt etwa funf Grenzabschnitte mit unterschiedlichem Arbeitsfortschritt behandelt.

Insgesamt fanden in dieserZeit30 Abstimmungsberafungen statt, jewils imWechselauf unserer

Seite und in der DDR.

Neben den geodätischen Beauftragten nahmen von beiden Seiten je ein Vertreter (auf unserer

Seite ein geodätischer Länderbeaufhagter) und Angehörige der zuständigen_ Grenzschutzor-
gane (auf unserer SeiteBGs,beiTagungen inBayern auchbayerischeGrenzpolizei) teil.Die Prä-

ie.rz der Grenzschutzorgane war insbesondere wegen der Absprache von Hilfeleistungen bei

den Grenzbegängen wichtig.

In einer besonderen Arbeitsgruppe tagten zeitgleich die wasserwirtschaftlichen Beaufhagten

mit weiteren Wasserwirtschaftlern beider Seiten, die im Rahmen der ersten durchgängigen

überprüfung - unabhängigvon den geodätischen Arbeiten - ein Gewässerverzeichnis zu erstel-

len hatten.
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Am Ende einer Abstimmungsberatung wurden die in der nächsten Berafung zu behandelnden
Punkte und die von jeder Seite dazu vorzubereitenden Entwürfe genau festgelegt. In den Mona-
ten mit Grenzkommissionssitzungen fanden die Abstimmungsberatungen im Rahmen dieser
Sitzungen statt.

Sitzungen der Grenzkommission

Die Grenzkommission selbsttagte in der ZeitderdurchgängigenÜberprüfungweiterhinim nor-
malen Turnus viermal jährlich. In den Sitzungen informierten die geodätischen Beaufhagten
laufend über den Fortgang der Arbeiten und über aufgetretene Probleme. Es wurden die näch-
sten Termine ftir die Grenzbegänge und ftir die Abstimmungsberatungen vereinbart und die
zwischenzeitlich fertiggestellten Ergänzungen der Grenzdokumentation von den Delegations-
leitern unterzeichnet.

Daneben befaßte sich die Grenzkommission weiterhin mit der Beratung der andererl nicht geo-
dätischen Aufgaben.

Grobablauf der Arbeiten

Das folgende Schema zeigt grob den Ablauf der Arbeiten bei der durchgängigen überprüfung
ftir einen Grenzabschnitt. Die einzelnen Arbeitsschritte sind anschließend in den Abschnitten
53.2bis 5.i.7 näher beschrieben.

Zwischen der Vorbereitung des Grenzbegangs und der Unterzeichnung der Ergänzungen der
Grenzdokumentation lag im Durchschnitt ein 3/r 

Jahr.

Er gänzung der G renzdokumentation

Abb. e: Grobablauf der Arbeiten der durchgängigen Uberprüfung für einen Grenzabschnitt

Vorbereitung des Grenzbegangs (örtlich)

Grenzbegang (ortlich)

Aufstellung des Protokolls der überprüfung der Markierung

Vereinbarung der B ehebungsarbeiten

B ehebungsarbeiten (örtlich)

Aufstellung und Unterzeichnung der Nachweise
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5.3.2 Vorbereitung des Grenzbegangs

Nachdem der genaue Termin des Grenzbegangs für einen Grenzabschnitt im Terminvermerk
der Grenzkommission (Anlagel) vereinbart war, wurde er mindestens sechs Wochen vor dem
Begang in einer Abstimmungsberafu ng vorbereitet.

Anhand der Grenzkarten und unterstützt durch die Ortskenntnis aller Teilnehmer der Abstim-
mungsberatung wurde schriftlich genau festgelegt, auf welcher Seite die Grenzskecken began-

gen *erden sollten und wo Gewässer zu überquerenwaren. Diese exakteVorbere!fungwarnot-
wendig denn auf weiten Strecken verläuft die Grenze durch unwegsames Gelände. Die Grenz-
schutzkrafte beider Seiten hatten bis zum Termin des Begangs sicherzustellen, daß der Begang

entsprechend der Planung problemlos möglich war.

Ortlich waren dann haufig umfangreiche Hilfeleisfungen vorzubereiten: Es mußten Schneisen

geschlagen werden, Stege über Bäche und Gräben gebaut werdery ftir die Überquerung breiter
Öewasser waren Schlauchboote bereitzustellen und für den Transport der Teilnehmer am
Grenzbegang waren geländegängige Fahrzeuge einzusetzen.

Die örtlichen Vorbereitungen wurden etwa zu gleichen Teilen vom BGS (bzw. von bayerischer
Grenzpolizei) und von den DDR-Grenzschutzkräften unabhängig geleistet.

5.3.3 Grenzbegang

Beide Seiten hafen sich jeweils am vereinbarten Ausgangspunkt. In der Regel war das der
Anfangspunkt des Grenzabschnitts. Von dort aus wurde der Grenzabschnitt bis zum Endpunkt
begangen. Der Begang eines Grenzabschnitts nahm immer mehrere Tage in Anspruch. Die
Tagesleisfung wurde ganz erheblich bestimmt durch die Art des Geländes und die Witterungs-
verhältnisse. Durchschnittlich konnten am Tag e bis rokm bewältigt werden.

Neben den geodätischen Beaufhagten nahmen auf beiden Seiten die Beaufhagten der Wasser-
wirtschaft, die Leiter der zuständigen Wasserwirtschaftsverwalfung die Verheter der Grenz-
schutzabteilung (in Zivil) und je ein Vermessungstrupp teil. Von unserer Seite war darüber hin-
aus - Ausnahme in Bayern - immer der zuständige Katasteramtsleiter vertreten. An vielen

Begängennahmen Angehörige derZollkommissariateteil. Häufig nutztenauch andereMitglie-
aeidei Grenzkommisiion die Gelegenheit, sich über einzelne Shecken des Grenzverlaufs zu

informieren.

Seitens der DDR war regelmäßig ein Vertreter des für die Grenze zuständigen Innenministe-
riums dabei.

Bei der langen Liste der Teilnehmer wird deutlich, daß im allgemeinen eine respektable Anzahl
von Fachleuten am Grenzbegang beteiligt war. Es war zwar anfangs beabsichtigt, die Anzahl der
Teilnehmer niedrig zu halten. Andererseits war unsere Seite aber auch daran interessiert, die sich
bietenden Gespräihsmöglichkeitenzu nutzen. Auf unserer Seitevvurden- AusnahmeinBayern

- die zuständigenKatasterämter in Grenzbegangund Behebungsarbeiten einbezogen. Sowurde
auch der Vermessungstrupp vom Katasteramt gestellt.

Bei den Katasterämtern war während der gesamten Zeit der durchgängigen Uberprüfung ein

und derselbe Truppfuhrer im Einsatz. DieVorteile dieserRegelungen liegenauf derHand: Erver-
ftigte bald tiber eine gute Ortskenntniq war mit den besonderen Verfahrensregeln verhaut und
kointe mit dem Truppftihrer der DDR - der in der Regel ebenfalls nicht wechselte - bald zu einer

sachlichen Zusammenarbeit finden.
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Bayern hatte sich fur die zentrale Durchftihrung der Aufgaben entschieden. Die geodätischen
Aufgabenbei Grenzbegängen und Behebungsarbeiten wurden durchgehend von dem geodafi-
schen Länderbeaufhagten Bayerns wahrgenommen, der Vermessungstrupp vom bayerischen
Landesvermessungsamt gestellt.

überprüfu ng der Markierung

Anhand der Grenzkarten und der Grenzvermessungsrisse wurde jedes Grenzzeichen auf-
gesucht und visuell auf vorhandeneMängelüberprüft.]ede Seite führte ein in derForm festgeleg-
tes ProtokollderUberprüfungderMarkierung(Anlage2)indas dieNummerdes Grenzpunktes,
der Zustand der Grenzzeichen und bei Abmarkungsmängeln die vereinbarte Art derBehebung
nach festgelegten Abkürzungen und Schlüsselzahlen eingehagen wurde.

Einen Eindruck der erfaßten Zustände und der Behebungsarten vermitteln die beiden Kataloge:

Zastand der Grenzzeichen

1 Gren zzeichen in Ordnung
2 Grenzzeichen steht schräg
3 Grenzzeichen liegt um
4 G ren zzeichen steh t zu tief / hoch
5 Grenzzeichen ist beschädigt
6 Grenzzeichen nicht gefunden
7 Grenzzeichen fehlt
8 Standort gefährdet
g bisher unvermarkt

10 nicht vereinbartes Grenzzeichen
11 verdreht stehendes Grenzzeichen

festgelegte B ehebungsart

- aufrichten

- wiedereinbringen

- hoher- / tiefersetzen

- ersetzen

- durch Grenzstein ersetzen

- durch Grenzpfahl ersetzen

- direkt vermarken

- indirekt vermarken

- Grenzpunkt wiederherstellen

- drehen

- befestigen

- Lage überprüfen

Abb.n: Mängel und Behebungsartenbei der überprüfung der Grenzzeichen

Über die Art der Behebung von Abmarkungsmängeln wurde im allgemeinen schnell Einverneh-
men hergestellt. Probleme gab es jedoch anfangs wegen vorhandener Grenzsteine, die nicht den
vereinbarten Mustern §r. 3.2) entsprachen und die keine historischen Landesgrenzsteine waren.
Diese Steine wollte die DDR im Zuge der durchgängigen Uberprüfung generell ersetzen.

Wir sahen dafür keine Notwendigkeit. Nach längeren Berafungen in der Grenzkommission
einigte man sich daraul diese Steine nur dann auszuwechselo wenn sie gleichzeitig einen weite-
ren Abmarkungsmangel (2.B. schräg beschadi$) aufweisen.

Neben der Überprüfung vorhandener Grenzzeichen wurde oftmals auch das Einbringen neuer
Zwischensteine in lange Geraden vereinbart, wenn das der besseren übersichtlichkeit des
Grenzverlaufs diente. Hier war es manchmal notwendig überzogene Wünsche der DDR abzu-
wehren.

Gewässer

An grenzbildenderu fließenden Gewässern ist die Grenze grundsätzlich unvermarkt. Beim
Grenzbegang war jedoch zu prüfen, ob
- Veränderungen am Gewässerverlauf gegenüber dem definierten Grenzverlauf eingetreten

sind und natürlichen oder willkürlichen Ursprungs sind,
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- ein bisher wasserführender Graben oder ein fließendes Gewässer hocken gelegt wurde oder
umgekehrtund sich damitder Charakter derGrenzeveränderthat- stabilinlabiloderumge-
kehrt -.

In der Vorbereitungsphase (5.2) war ein umfangreicher Katalog von Grundsätzen der Behand-
lung dieser Fälle festgelegt worden, nach dem zu verfahren war.

War eine örtlicheVeränderung desVerlaufs offensichtlich erkennbar oderwurde einevermutete
Veränderung durch Grobmessung erhärtet, so waren die zu prüfenden Gewässerteile bei den
Behebungsarbeiten aufzumessen. Dies wurde zunächst im Protokoll vermerkt.

Die Mehrzahl der festgestelltenVeränderungenwaren allmählicheru natürlichenUrsprungs und
die Lage der Grenze veränderte sich entsprechend den Veränderungen des Gewässerlauß.

Bei willkürlichen VeränderungerL z.B. infolge von vorangegangenen Wasserbaumaßnahmen
war von vornherein klar, daß der in der Grenzdokumentation ausgewiesene Verlauf wieder her-
zustellen war. Schwieriger war die Sache schon bei natürlichen, aber nicht allmählichen Ver-
änderungery z. B. plotzlichen Auskolkungen oder Durchbrüchen aus dem alten Lauf in ein neues

Bett. In diesen Fällen war der alte Verlauf wieder herzustellen, ,. . . sofern das wasserbautechnisch
moglich ist und die dazu erforderlichen materiellen und finanziellen Aufwendungen in vertret-
baren Größen bleiben ...u.

Die Zahl der umfangreichen plötzhchenVeränderungen, diewasserbautechnisch nichtrepariert
werden konnterL war sehr gering. In der Regel wurde dann der Grundsatz, daß entweder Uferli-
nie oder Gewässermitte die Grenze ist (Nr.3.2), aufgegeben und der bisherige Grenzverlauf
wurde als feste (stabile) Grenze definiert, die zu vermarken war.

Anderungen des Charakters der Grenze wurden ebenfalls protokolliert. Bei den Behebungsar-
beiten waren dann in der Regel direkte oder indirekte Vermarkungen einzubringery wenn die
Grenze im trockenen Graben nicht mehr hinreichend erkennbar war (bisher wasserftihrender
Graben - jetzt trocken) oder Vermarkungen waren zu entfernen (bisher trockener Graben - jetzt
wasserfuhrend).

Um Gräben besser benennen zu könnerL wurde beim Grenzbegang auch in vielen Fallen die
Gelegenheit genutzt, bisher unbezeichnete Gräben mit Namen zu versehen.

Schließlich sei
ausSenommen

noch erwähnt, daß regulierte unvermarkte Gewässer in der Regel vom Begang
wurden.

Topographie

Die Grenzkarte 1:5000 enthält die ftir die örtliche Orientierung notwendige Topographie in
einem Sheifen von etwa 100 m beiderseits der Grenze. Beim Grenzbegang wurde die Darstel-
lung in der Karte mit der Ortlichkeitverglichen. TopographischeVeränderungen wurden proto-
kolllert, wobei Veränderungen im grenzunmittelbaren Bereich in der Regel später bei den Behe-

bungsarbeiten aufzunehmen waren und Veränderungen im größeren Abstand zur Grenze von
der beheffenden Seite zum Zeitpunkt der Ergänzung der Grenzkarte als ,topographisches
Zusatzmaterial« vorzulegen war.

Die Erfahrungen im niedersächsischen Grenzbereich zeigten, daß die DGK 5 häufig einen hohen
Aktualitätsstand hatte und als Grundlage fur die Ergänzung der Grenzkarte dienen konnte. Eine

besondere topographische Aufmessung war dann entbehrlich.
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Protokoll der Überprüfung der Markierung

Wie bereits erwähnt, ftihrte jede Seite Protokoll über das Ergebnis der Überprüfung und über alle

vereinbarten Maßnahmen die im RahmenderBehebungsarbeiten durchgeführtwerdensollten.

Die Protokolle (Anlage2) wurden grenzzugsweise geftihrt, nach Abschluß des Beganges eines

Grenzzuges abgestimmt und durch die Beaufhagten beider Seiten unterzeichnet.

Unmittelbar nach Abschluß des Grenzbegangs übersandte der geodätische Beaufkagte unserer

Seite, der verantwortlich am Grenzbegang teilnahm, das Protokoll an den geodätischen Beauf-

hagten in der Grenzkommission.

5.3.4 Vereinbarungen über Behebungsarbeiten und über Termine ftir die Behebung

Das beim Grenzbeganggeftihrte Protokoll derUberprüfungderMarkierungwarGrundlageftir
die Vereinba..rr,g"r, der Behebungsarbeiten. Sie wurden im Protokoll über vereinbarte Markie-
rungsarbeiten (Anlage 3) festgehalten.

Im Protokollvermerk 82war bestimmt worderL daß i... die ftir die Instandhaltung der Markie-
rung zuständige Seite ...u den Protokollentwurf vorzubereiten hatte. Wie bereits in Nr.4.3

".*äh.,t, 
ist di; DDR ftir die Instandhaltung der Markierung der Landgrenze, die Bundesrepu-

blikfur diese Arbeiten in der LübeckerBuchtund indenBinnenseenzuständig.lm Protokollwar
der Auflrag zur Behebung der festgestellten Mängel an der Markierung und der weiteren Ver-
messungsarbeiten (2. B. Aufmessung des Gewässerlaufs) genau bestimmt.

In der darauffolgenden Abstimmungsberatungwurden die Entwürfe abgestimmt und durch-die

Beauftragten beider Seiten unterzeichnet. Erst damit waren formal die durchzuführenden Arbei-
ten verbindlich festgelegt. Jede Seite erhielt ein Alternat des Protokolls.

In derselben Abstimmungsberafung vereinbarten beide Seiten auch den Beginn der Behe-

bungsarbeiten in einem Terminvermerk. Im allgemeinen war durch telefonischen Kontakt des

geodätischen Beaufhagten mit der ausführenden Stelle (in Niedersachsen die Katasterämter)

vorher sichergestellt, daß die vereinbarten Termine auf unserer Seite problemlos eingehalten
werden konnten.

Unmittelbar nach der Abstimmungsberatung übersandte der geodätische Beaufhagte das Pro-

tokoll über die vereinbarten Markierungsarbeiten und den Terminvermerk an den zuständigen
Länderbeauftragten, in Niedersachsen an das zuständige Katasteramt.

5.3.5 Behebungsarbeiten

Die Behebungsarbeiten wurden jeweils gemeinsam von Vermessungskupps beider Seiten aus-

geftihrt. Die Leitung und Rißftihrung oblag dem Truppfuhrer der zuständigen Seite (Nr.4.3).

Der Umfang der Arbeiten war durch das ,Protokoll tiber vereinbarte Markierungsarbeitenu
genau bestimmt. Von diesen Festlegungen durften die Meßtruppführer nur bei triftigem Grund
und nur in beiderseitigem Einverständnis abweichen. Handlungsspielraum war z.B. gegeben,

- wenn wegen des hohen Wasserstandes nur das Setzen eines Grenzpfahls, nicht aber eines

vereinbarten Grenzsteins möglich war,
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- wenn der Untergrund es nicht zuließ, Grenzpfähle vereinbarter Länge zu setzen,

- wenn wegen eines gefährdeten Standortes der Abstand der indirekten Vermarkung anders
gewählt werden mußte als vereinbart.

Bei den Vermessungsarbeiten waren in der Regel elekhonische Tachymeter im Einsatz.

Für die Üterprüfunggalten die in derVorbereitung(Nr.5.2)vereinbarten Fehlergrenzen. Danach
kann in beiderseitigem Einvernehmen ein Grenzzeichen unverändert bleibery wenn die Lageab-
weichung nicht größer als O15 m ist. Für polarbestimmte Punkte, die von mehreren Standpunk-
ten aus bestimmt sind, soll die Lageabweichung nicht mehr als 0,07 m betragen. Als Fehlergren-
zen für die Längen- und Kontrollmessungen galten die Formeln der ersten Grenzfeststellung der
70er Jahre unverändert weiter. Sie sind identisch mit denen des niedersächsischen Fortftihrungs-
erlasses II von 1965. Das galt auch ftir die bei den Polygonzügen einzuhaltenden Fehlergren in,
die identisch sind mit denen des niedersächsischen Polygonpunktfelderla sses von1971.

Die Bestimmung der Grenzpunkte war durchgreifend zu kontrollieren.

Die topographische Aufmessung der zu prüfenden Teile von Grenzgewässern war stets soweit
auszudehnery bis Übereinstimmung mit der Darstellung in der Karte erreicht war.

Das Ergebnis der Vermessung wurde in Nachhagsrissen zu den Grenzvermessungsrissen -
überwiegend im Format DIN A4 - niedergelegt. Sie wurden vom leitenden Truppftihier unter-
schrieben und vom Truppführer der anderen Seite gegengezeichnet. Jede Seite erhielt eine Aus-
fertigung. Alle Grenzpunkte - auch die unvermarkten im labilen Grenzverlauf - sind durch
Abszissen- und Ordinatenmaße auf dasgrenzbegleitende Polygonbezogen. Fürpolarbestimmte
Grenzpunkte wurden die örtlichen Koordinaten besonders berechnet, das Ergebnis in einem
Maschinenprotokoll festgehalten. Es ist wie die Grenzvermessungsrisse Bestandteil der Grenz-
dokumentation.

Die Behebungsarbeiten waren sehr zeitaufwendig.

Die folgenden Erfahrungswerte, die die Vermarkungsarbeiten einschließlich Aufmessung und
Kontrollmessung umfassen, sprechen ftir sich:

- NeueinbringeryAuswechseln
Höher-/Tiefersetzen eines Grenzsteins ca. 4 Stunden

- Aufrichten eines Grenzsteins ca. 1,5 Stunden
- Gewässerlauf aufmessen; pro km ca.25 Sfunden

Dieser Aufwand macht auch deutlich, warum bei der Lageüberprüfung von Grenzsteinen eine
Abweichung von 0,15 m noch als unverändert galt.

5.3.6 Aufstellung und Unterzeichnung der Nachweise

Von der zuständigen Seite waren ftir die folgende Abstimmungsberatung die erforderlichen Ent-
würfe der Nachweise in beiden Alternaten aufzustellen.

Sofern Teile eines Gewässerverlaufs wegen örtlicherVeränderungen aufgemessenwarerywurde
dazu auch eine Sonderkartierung L:500 vorgelegt.
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Gewässernachweis

Der Gewässernachweis (Anlage a) enthalt in beschreibender Form das Ergebnis der Uberprü-
fung der Grenzgewässer. Die Feststellungen umfassen
a) Anderungen des Charakters der Grenze (stabil-labil),
b) Anderungen oder Neubenennungen von Gewässernameo
c) Veränderungen des Gewässerlaufs.

Die Feststellungen zu a) und b) sind relativ problemlos und wurden beim Grenzbegang zwischen

beiden Seiten bereits vereinbart.

Die Veränderungen zu c) wurden in der Regel erst in der Abstimmungsberafung behandelt. Dazu
wurde die Sonderkartierung herangezogery in der der bisher nachgewiesene Gewässerverlauf
und der neue Verlauf dargestellt waren. Durch Vergleich war eine Beurteilung von Art und Aus-
maß der Veränderung möglich.

Lag die Veränderung innerhalb der Kartiergenauigkeit der Greflzkarte 1 : 5000 (0,2 mm 4 1m in
dei O*lichkeit) so galten die Uferlinien als unverändert. Sonst wurde auch unter Berücksichti-
gung der Feststellungen beim Grenzbegang entschieden, ob die Veränderungen als natürlich
oder willkürlich einzustufen war.

Blieben Zweifel bestehen - was in einigen Fällen vorkam -, so wurde ein weiterer Ortstermin ver-
einbart, in dem im Anblick der artlichenVerhältnisse und im Beisein der wasserwirtschaftlichen
Fachleute endgültig entschieden wurde.

War bei willkürlichen Veränderungen der alte Zustand wieder herzustellen, so wurde auch dies

im Gewässernachweis vereinbart.

Behebungsnachweis, Vermarkungsnachweis

Im Behebungsnachweis(Anlage 5) istdie ArtderBehebung jedesAbmarkungsmangels und jede

Ergänzung der Vermarkung genau beschrieben. Wurden nur Ergänzungen der Vermarkung
,oige.,om*en (2.B. Einbringen neuer Zwischensteine), so war ein Vermarkungsnachweis mit
entsprechendem Inhalt aufzustellen.

In allen Nachweisen ist neben dem Ergebnis der Uberprüfung (der Grenzgewässer) und der
Behebungsarbeiten genau festgehalten, welche Teile der Grenzdokumentation aufgrund der
Feststellungen fortzuführen sind. Alle Alternate vvurden nach Abstimmung von den geodäti-
schen Beaufhagten beider Seiten unterzeichnet.

5.3.7 Ergänzung der Grenzdokumentation

Die Grenzdokumentation war fortzuführen (im Sprachgebrauch der Grenzkommission: zu
ergänzen), wenn die in den Nachweisen festgestellten Veränderungen Auswirkungen auf den
Inhalt der Dokumentation hatten.
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Grundsätzlich war zu Form und Arbeitsteilung bei der Ergänzung bereits 1981 vereinbart wor-
den,

- Die Anderungen der Grenzdokumentation werden in Form von Ergänzungsblättern und
Ergänzungskarten dokumentiert. Die Ergänzungen werden als lErgänzung 2.Ergänzung
usw. je Dokument (Grenzbeschreibung Gewässerkatalog Grenzkarten) fortlaufend durch-
numeriert.

- Die Ergänzungsblätler zur Grenzbeschreibung und zum Gewässerkatalogfertigt die DDR in
beiden Alternaten.

- Die Ergänzungskarten zu den Grenzkarten fertigt jede Seite in ihrem Alternat.

Verfahrenseinzelheiten dazu und Anlässe der Ergänzung sind im folgenden beschrieben.

Ergänzung der Grenzbeschreibung und des Katalogs grenzbildender Gewässer

Die Feststellungen und Behebungsarbeiten im Grenzabschnitt hatten fast immer eine Anderung
der Beschreibung des Grenzverlaufs zur Folge und machten damit in der Regel eine Ergänzung
der Grenzbeschreibung (Anlage 6) notwendig.

Grundlage der Ergänzung des Katalogs der grenzbildenden Gewässer (Anlage 7) war der
Gewässernachweis. Anderungen des Charakters der Grenze (stabil-labil) Veränäerungen von
Teilen eines grenzbildenden wasserftihrenden Gewässers in einen trockenen Graben und umge-
kehrt, Anderungen oder Neubenennungen von Gewässernamen und Anderungen der Nurie-
rierungvon Grenzpunkten an Gewässern fi.ihrten immerauch zu Ergänzungen des Gewässerka-
taloges.

In Form und Inhalt ist die Beschreibung der Ergänzungen in der auch für die Anderung von
Rechtsvorschriften üblichen Art aufgebaut: Unter Bezug auf die bisher gültigen Dokumenta-
tionsteile sind die zu ändernden und zu ergänzenden Textstellenbenanntund die Textänderung/
-ergänzung beschrieben.

Die DDR übergab die Entwürfe unserer Alternate regelmäßig nach Unterzeichnung der Nach-
weise in der darauffolgenden Abstimmungsberatung.

Der geodätische Beaufhagte übersandte die Entwürfe dann zur Prüfung sogleich an den zustän-
digen Länderbeauftragten - in Niedersachsen an das zuständige Katasteramt. Nur selten gab es
Beanstandungen unsererseits dazu, so daß die Entwürfe in der folgenden Beratung dann endgül-
tig abgestimmt werden konnten.

Ergänzung der Grenzkarte 1:5000

Während die Ergänzung von Grenzbeschreibung und Gewässerkatalog ohne technischen Auf-
wand auskommt, ist dies bei der Ergänzung der Karte nicht der Fall. Sie erfordert einen ver-
gleichsweise hohen kartographischen und drucktechnischen Einsatz. Gleichwohl ist dieser
gerechtfertigt, denn die Grenzkarte 1:5000 ist fur die Grenzschutzorgane, aber auch für die
praktische Arbeit der Behörden im Grenzgebiet der mit Abstand wichtigste Bestandteil der
Grenzdokumentation.

So war eine Ergänzung der Karte immer erforderlich bei Anderungen der Art der Grenzzeichery
Anderungen der indirekten Vermarkungery Ergänzungen derVermarkungWegfall von Grenz-
punkten und Anderungen der Numerierung von Grenzpunktery Anderungen des Laufs grenz-
bildender Gewässer, Anderungen des Charakters der Grenze, Neubenennungen und Anderun-
gen des Namens bei Grenzgewässern.
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Lediglich bei Anderungen der Topographie haben beide Seiten zu Beginn der Uberprüfungsar-
beiten Konzessionen gemacht, um den Ergänzungsaufwand in Grenzen zu halten: Veränderte
Topographie sollte nur übernommen werden, wenn das Karteriblatt ohnehin aus den oben
genannten zwingenden Anlässen zu ergänzen war.

Anderenfalls sollten die Topographierisse und das topographische Zusatzmaterial (Nr.5.3.3 -
Topographie) ftir das Kartenblatt zunächst gesammelt und erst im Falle einer späteren »Ergän-

zung aus zwingendem Anlaß* mit in die Karte übernommen werden.

Die Arbeiten zur Ergänzung der Kartenblätter begannen bereits in der Abstimmungsberatung in
der die Nachweise unterzeichnet wurden. Grenzvermessungsrisse und Topographierisse wur-
den übergeben und das topographische Zusatzmaterial gegenseitig ausgetauscht. Für jede

Ergänzungskarte wurden die Gestalfungsgrundsätze (Position der Beschriftung des Unter-
schriftsblockes usw.) abgesprocherL denn jede Seite hatte ihr Alternat zu fertiges beide Alter-
nate sollten aber ein identisches Aussehen haben.

Unmittelbar nach der Abstimmungsberatung übersandte der geodätische Beaufhagte die von
der DDR übergebenen Risse, das topographischeZusatzmaterial und die Absprachen über die
Ergänzungen an den zuständigen Länderbeaufkagten - in Niedersachsen direkt an das Nieder-
sächsische Landesverwalfungsamt - Landesvermessung.

Die Landesvermessung fertigte dann rechtzeitig zur nächsten Berafung Abstimmungsentwürfe
der Ergänzungskarten in zweifacher Ausfertigung. Dabei waren die vereinbarten Zeichenvor-
schriften genauestens zu beachten. Veränderungen und Ergänzungen wurden in roter Farbe ein-
getragen, wegfallende Darstellungen waren nicht mehr enthalten. Inhalt der Ergänzungskarte
war also der neue, zukünftig aktuelle Zustand. Die Abstimmungsentwürfe konnten mit weniger
aufwendigen reprotechnischen Verfahren erstellt werden. In Niedersachsen wurde das Color-
fax-Verfahren angewendet. Andere Bundesländer und auch die DDR verwendeten ahnliche
Methoden.

In der folgenden Berafung wurde eine Ausfertigung der Abstimmungsentwürfe gegenseitig aus-

getauscht und verglichen. Häufig waren Anpassungen notwendig da ftir beide Alternate auch
im Detail Identität gefordert war. Bei kleineren Anpassungen reichten jedoch auch Absprachen
aus, die dann in den zu fertigenden Unterschriftsoriginalen berticksichtigt wurden.

Unterzeichnung der Ergänzungen der Grenzdokumentation

Nachdem alle Ergänzungen fur einen Grenzabschnitt abgestimmt waren, vereinbarten die bei-
den geodätischen Beaufhagten den Termin ftir die Unterzeichnung in der Regel die nächste Sit-
zung der Grenzkommission.

Die DDR hatte bis dahin die Unterschriftsoriginale der Ergänzung der Grenzbeschreibung und
des Katalogs der grenzbildenden Gewässer in beiden Alternaten vorzubereiten.

Beide Seiten hatten das entsprechend fur ,ihre« Alternate der Ergänzungen der Grenzkarte
1 : 5000 zu fun. Sie wurden auf unserer Seite wie die Abstimmungsentwürfe, von der Landesver-
messung des zuständigen Bundeslandes gefertigt.

Alle Ergänzungen wurden in der nächsten Grenzkommissionssitzung von beiden Delegations-
leitern unterzeichnet.

23



Auflagendruck und -verteilung

Nach Unterzeichnung erstellten die Landesvermessungsämter die Druckvorlagen ftir die
Neuausgabe der Grenzkarten anhand der Ergänzungsblatter. An den Titel des Kartenblattes
wurden angeftigt,Ausgabe vom...« (Dafum der Unterzeichnungder letztenErgänzung). Eine so
ergänzte Grenzkarte (Abb.2) war dann Grundlage ftir die nächste Ergänzung.

Schließlich wurden die neuen Grenzkartenblatter und die Ergänzungsblätter von Grenzbe-
schreibung (Anlage 6) und Katalog der grenzbildenden Gewässer (Anlage 7) in entsprechender
Anzahl gedruckt und den Stellen die mit Kopien der Grenzdokumentation ausgestattet sind
(Nr. 3.3.1), zur Aktualisierung der Dokumentation übersandt.

5.4 Ergebnisse

Die Ergebnisse der geodätischen Arbeiten bei der durchgängigen Überprüfung sind in der fol-
genden Tabelle zusammengestellt.

Abb. s: Ergebnisse der durchgöngigen überprüfung

5.5 Erfahrungen

Auf dieZusammenarbeit mit der DDR angesprochery äußern sich alle an den Arbeiten beteilig-
ten Stellen durchweg positiv. ,Auf höherer Ebene* waren die Kontakte bereits seitlahren in der
Grenzkommission vorhanden. Aber auch »vor Ort- fand man nach anfänglicher Unsicherheit
im Umgang miteinander bald zu einer sachlichen Zusammenarbeit. Die Vertreter der DDR in
der Grenzkommission äußerten sich denn auch in diesem Sinne immer wieder lobend über den
Fortgang der Arbeiten.Trotz ihrer ausgeprägten Neigung zu formalistischem Vorgehen waren
sie durchweg bemtiht, Hindernisse zu beseitigen. Ein deutliches Zeichen dafür, welchen Stellen-
wert die DDR der »Staatsgrenze-Westu beimißt.
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Es war richtig mit den organisatorischen Vorbereitungen der ersten durchgängigen Überprü-
fung schon frühzeitig - drei |ahre vor Beginn der Arbeiten - anzufangen. Bei der nächsten Maß-
nahme, im Jahre 2000, können die jetzt gemachten Erfahrungen genutzt werdery die Vorberei-
fungsphase wird sicher kürzer sein.

Mit der DDR-Seite gab es grundsätzlich keinen Telefon- und Briefkontakt. Alle Termine und
Arbeiten waren deshalb in den Sitzungen exakt festzulegen und einzuhalten. Zwischendurch
waren gegenseitige Informationen nur bei örtlichen Arbeiten moglich.

Alle Arbeiten konnten fristgerecht erledigt werdery obwohl manche Termine eng gesetzt werden
mußten. Dies konnte nur sichergestellt werderu weil

- alle Bundesländer den örtlichen und den kartographisch/reprotechnischen Arbeiten der
Katasterämter und der Landesvermessung hohe Priorität gegeben haberu

- der geodätische Beaufhagte immer gegenseitigen engen Kontakt mit den Länderbeaufhag-
tery den Katasterämtern inNiedersachsen und allenanderenan denArbeitenbeteiligten Stel-

len (insbesondere BGS) gehalten hat

Bei den Grenzbegängen hat sich in einigen Grenzabschnitten ergeberu daß der vereinbarte Ter-
min wegen Hochwassers, Schneeschmelze, Vegetation usw. nicht günstig war.

Jeder Grenzabschnitt hat seine spezifischen örtlichen Eigenartery die auch beim Grenzbegang
recht unterschiedliche Tagesleistungen ermöglichen. So hat die Erfahrung gezeigt, daß im hessi-

schen und b.ayerischen Bergland eine Tagesleisfung von 8 km gerade machbar ist, während im
norddeutschen Flachland eine deutlich höhere erreicht werden kann. Es wäre der Arbeit förder-
lich geweserl wenn sich die DDR »organisatorisch* flexibler gezeigt hätte, um von der vorher ver-
einbarten Tagesleisfung abweichen zu können.

Die hier gemachten Erfahrungen sollen dokumentiert werdeo damit unsere Nachfolger diese bei
der nächsten durchgängigen Überprüfung im Jahr 2000 verwerten können.

5.6 Restarbeiten

Noch nicht fertiggestellt war bei Redaktionsschluß die Ergänzung der Grenzkarte 1:25000.
Beide Seiten haben damit Anfangl9&} begonnen und werden die Arbeiten Anfang 1989 abge-
schlossen haben. Auf Verfahrenseinzelheiten soll hier verzichtet werden.

Nursoviel: Grundlage derErgänzungsinddie aktualisierteGrenzkartlt 
' 
sooound-auf unserer

Seite - die TK 25. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt im kartographischen Bereich. Er wird wie
bei der Grenzkarte 1:5000 von den Landesvermessungsbehörden geleistet.

Die Planung der Arbeiten und die Abstimmung der Ergebnisse bis zur Unterschriftsreife wird in
Abstimmungsberafungen vorgenommen. Beim derzeitigen Arbeitsstand ist erkennbar, daß
sämtliche ru Blätter der Grenzkarte 1:25000 zu ergänzen sind, davon in niedersächsischen
Grenzabschnitten 29 Blätter.

6 Stäindige Arbeiten

6.l Allgemeines

Die Verpflichtung beider deutscher Staatery die zwischen ihnen bestehende Grenze zu achten,
setzt sheng genommen eine permanente, eindeutige örtliche Erkennbarkeit des Grenzverlaufs in
seinen vermarkten und unvermarkten Teilen voraus. Dieser Anspruch ist nicht erfiillbar. Er ist
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allenfalls alle $ Iahre nach den Behebungsarbeiten der durchgängigen überprüfung für kurze
Zeit erreicht. Bald danach schon heten durch die unterschiedlichsten Einwirkungen Mängel auf.

Gravierende Mängel mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu beseitigerl ist wesentliche
Aufgabe der Grenzkommission in der Zeit zwischen den durchgängigen Überprüfungen.

6.2 B ehebung o on Abmarleungsmängeln

Auf beiden Seiten der Grenze nehmen die örtlich zuständigen Grenzschutzorgane in Ausübung
ihrer hoheitlichen Aufgaben - unabhängig voneinander - regelmäßig Grenzkonhollgänge vor.
Auf unserer Seite sind das der BGS (auch bayerische Grenzpolizei) und der Zollgrenzdienst.

Dabei suchen sie auch anhand der Grenzkarte 1 : 5000 die Gren zzeichen auf . Festgestellte Män-
gel melden sie über ihre Dienststellen den örtlich zuständigen Katasterämtern oder den geodäti-
schen Länderbeaufhagten, die diese Meldungen an dengeodätischenBeaufhagteninderGrenz-
kommission weiterleiten. Beim geodätischen Beaufhagten wird zentral eine »Liste der regiskier-
ten Abmarkungsmängelu geftihrt in die alle gemeldeten Mängel eingekagen werden.

Jeweils am |ahresende vergleichen die geodätischen Beauftragten beider Seiten in der Grenz-
kommissionssitzung ihre Listen miteinander und stimmen sie ab. Beim Vergleich festgestellte
Widersprüche werden in der Regel von Vermessungskräften durch örtliche visuelle Kontrollen
bereinigt. Im Normalfall nimmt diese Kontrollen die DD& die ftir die Instandhalfung der zen-
trisch eingebrachten Grenzzeichen der Landgrenze zuständig ist, allein vor.

Behebungsarbeiten werden in der folgenden Sitzung vereinbart. Vorbereitend dazu hört der
geodätische Beauftragte unserer Seite immer die geodätischen Länderbeaufhagten fur ihren
Bereich.

Die geodätischen Beauftragten sind in ihrer Entscheidung, welche Behebungen sie für notwen-
dig halterl frei. Sie werden jedoch einvernehmlich getroffen. Grundsätzlich werden nur solche
Mängel behoben, die zu Irrtümern bei der Beurteilung des Grenzverlaufs ftihren könnten. Als
gravierend gelten fehlendebzw. nicht gefundene und umliegende Grenzzeichen an markanten
Grenzknicken.

Andere Abmarkungsmängel werden nur dann mit behoben, wenn es wirtschaftlich verhetbar
ist, z.B. wenn ihre Behebung wegen der örtlichen Nähe zu einem gravierenden Mangel wenig
Zus atz autw and erf ordert.

Einen Ausnahmefall von dieser Beschränkung bildet ab und an der Grenzabschnitt 1 in Schles-
wig-Holstein. Hier nehmen bei ungünstigen Witterungsverhältnissen infolge Hochwasserflut
und Eisgang der Trave die Grenzsteine und Grenzpfähle überwiegend Schaden, so daß eine
durchgängige Behebung notwendig wird.

Die Beschränkung auf das Wesentliche mag jedoch am Beispiel deutlich werdenr So waren am
3'1.1,2.1987 entlang der Grenze (den Grenzabschnitt l ausgenommen) 50 Abmarkungsmängel
registriert, von denen in 1988 lediglich ß behoben wurden.

Für die Vereinbarungen über die Behebungsarbeiten, die Behebungsarbeiten selbst, die Aufstel-
lung der Nachweise und die Ergänzung der Grenzdokumentation gilt das in den Nrn.53.4 bis
53.7 beschriebene Verfahren entsprechend.

Die nicht behobenen Abmarkungsmängel bleiben bis zu ihrer Behebung in der Liste. So ist es in
Ausnahmefällen sogar möglich, daß heute festgestellte leichte Abmarkungsmängel erstbei der
nächsten durchgängigen Überprüfung im Jahre 2000 behoben werden.
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Die Liste der Abmarkungsmängel kann im Laufe derlahre lang werden. So waren beispielsweise
am 31..L2.7983 - kurz vor Beginn der durchgängigen Uberprüfung - ca. 350 Mängel in der Liste
registriert.

Die Ergebnisse dererstendurchgängigenÜberprüfung(Nr.5.4) zeigen auch, daß mitzunehmen-
dem Zeitablauf nureinBruchteil dertatsächlichen Mängel bekannt ist:Während in derListe nur
350 Mängel regishiert waren, wurden tatsächlich bei der durchgängigen Überprüfung 1509
Mängel festgestellt und behoben.

Dies alles zeigt, daß eine durchgängige Uberprüfung in regelmäßigen Abständen notwendig ist.

6.3 V ermessungstechnische Arbeiten b ei wasserwirtschaftlichen MalSnahmen

Aus Gründen einer geordneten Wasserwirtschaft im Grenzbereich sind auch die Grenzgewäs-
ser ständig instand zu halten und - soweit erforderlich - auszubauen. Beide Seiten haben dazu
bereits L973 und7976 Verfahrensgrundsätze vereinbart. Von geodätischem Belang sind die fol-
genden:

- Maßnahmen an Gewässergrenzen haben keine Veränderung des Verlaufs der Grenze zur
Folge.

- Bei derDurchftihrungvonMaßnahmen dürfen Grenzzeichen nichtbeschadigtwerden. Aus-
wirkungen auf die Markierung der Grenze bedürfen der vorherigen Vereinbarung.

- Bei Ausbau- und Instandsetzungsarbeiten ist die definierte Lage der Grenze durch Geodäten
zu erhalten.

Auf dieser Grundlage bereiten die wasserwirtschaftlichen Beaufhagten beider Seiten das jähr-
liche Wasserwirtschaftsprogramm vor, das in jedem Frühjahr ftir das laufendelahr in einem Pro-
tokollvermerk der Grenzkommission vereinbart wird. Das lahrliche Wasserwirtschaftspro-
gramm ist in der Regel sehr umfangreich. So enthält das Programm ftir 1988 entlang der Grenze
184 MaßnahmerL davon in Niedersachsen allein 101.

Für jede Maßnahme sind Gewässerabschnitt, Art, Umfang und durchftihrende Seite genau
bestimmt. Sofern Art und Umfang der Arbeiten es notwendig machen, sind auch geodätische
Auflagen bestimmt, die vor Beginn der Arbeiten durchzuführen sind.

Die Erfahrungzeigf, daß etwa '/, aller Maßnahmen mit geodätischen Auflagen verbunden sind.
Die nachfolgende Tabelle enthält die Falle, in denen in der Regel geodätische Auflagen verein-
bart werden.

\Mt/V-Maßnahmen Geodätische Auflagen

Entkrauten, Mähen der
Böschungen,
Holzungen und dergleichen

Beseitigen von Treibgut
und Hindernissen

Beseitigen von Anlandungen,
Böschungssicherung

keine;
eventuell Sicherung der Grenzzeichen
(soweit vorhanden)

Sicherung der Grenzzeichen
(soweit vorhanden)

Sicherung des definierten Grenzverlaufs,
Sicherung der Grenzzeichen (soweit vorhanden)

Abb, 6 : Geodätische Auflagen b ei u)asserwirtschaftlichen Ma$nahmen
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Nach Verabschiedung des Wasserwirtschaftsprogramms ftir das laufende Jahr informiert der

geodätische Beauftrafe die Länderbeaufhagten - in Niedersachsen die Katasterämter - über die

änstehenden Wasserwirtschaftsmaßnahmen ihres Bereichs, in denen geodätische Auflagen ein-

zuhalten sind.

Das weitere Verfahren ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Niedersachsen legen

die Wasserwirtschaftsbehörden im Benehmen mit den ausführenden Wasser- und Bodenver-

bänden Beginn und Ende der Arbeiten fest und teilen dies den Katasterämtern unddem geodati-

schen Beauftragten mit. Sofern der örtliche Grenzverlauf unübersichtlich ist und der Wasser-

und Bodenverbänd es wünscht, zeigtdas KatasteramtvorBeginnder Arbeiten den Grenzverlauf
an.

Nach Abschluß der örtlichen Arbeiten überprüft das Katasteramt die Einhaltung der geodati-

schen Auflagen und teilt das Ergebnis dem geodätischen Beaufhagten mit.

In jeder Grenzkommissionssitzung informieren sich beide Seiten gegenseitig über den Fortgang

der Arbeiten und über das Ergebnis der uberprüfung der geodätischen Auflagen.

Die wasserwirtschaftlichen Arbeiten verlaufen nicht immer problemlos. Manchmal zeigt sich

während der Ausbauarbeiten die Notwendigkeit, vorhandene Grenzzeichenvorübergehend bis

nach Abschluß der Bauarbeiten zu entfernen. Dies kann zu einer Verzögerung der Arbeiten füh-

ren, denn grundsätzlich muß die Entfernung der Grenzzeichen vorher von beiden geodätischen

Beaufhaglen in der Grenzkommission vereinbart und die Entfernung selbst von Vermessungs-

hupps beider Seiten durchgefuhrt werden. Uber die Entfernung und das Wiedereinbringen der

Grenzzeichen ist örtlich eine Niederschrift aufzunehmen.

6.4 Üb erprilfung der Hilf sgrenzzeichen

In der Lübecker Bucht ist die Abgrenzung des Küstengewässers (3-Meilen-Zone) durch TonnerL

in den schleswig-holsteinischen Binnengewässern Schwarzmühlenteich, Dutzower See und
Schaalsee durch Bolen markiert. Diese Hilfsgrenzzeichen sind durch eine Kette mit einem auf

dem Grund liegenden Betonwürfel verbunden, der trotz seines beachtlichen Gewichtes (in der

Lübecker Bucht ca. 1t) seine Lage durch Eisgang, Strömung und dergleichen im Laufe der Zeit
erheblich verändern kann. So sind Lageveränderungen in der Ostsee von 100 m, in den Binnen-

gewässern von 10 m keine Seltenheit.

Beide Seiten haben deshalb vereinbart, Position und Zustand der Hilfsgrenzzeichen

- in der Lübecker Bucht jährlich, in der Regel nach der Eisperiode im Frühjahr,

- in den Binnenseen im 2-Jahres-Rythmus zu überprüfen.

Die Überprüfungen werden jeweils in der Grenzkommission vereinbart.

In der Lübecker Bucht wird die Überprüfungsfahrt mit einem Tonnenleger vom Wasser- und

Schiffahrtsamt Lübeck in Anwesenheit der geodätischen Beauftragten und Vertretern des See-

hydrographischen Dienstes der DDR durchgeführt. Die Lageüberprüfung findet nach geogra-

phischen Koordinaten im Decca-Verfahren statt.

In denBinnenseen werden zur überprüfungBoote der Grenzschutzorgane eingesetzt. In Anwe-
senheit der geodätischen Beauftragten nehmen Vermessungstrupps beider Seiten die Lageüber-

prüfung dei Bolen durch Richfungsmessung von festen Standpunkten aus vor.
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Sind die Lagetoleranzen überschritten, werden die Tonnen und Bojen in Sollage verzogen. Bei
mangelhaftem Zustand (2. B. verwitterter Farbanshich) werden sie ausgewechielt.

Neben der regelmäßigen Überprüfung können auch zwischendurch Instandsetzungsmaßnah-
men notwendig sein (2. B. weit abgehiebene Tonnery Einziehen und späteres Wiederauslegen der
Tonnen wegen starker Eislage ...).

Uber alle Maßnahmen werden Protokolle gefertigt.

7 Schlußbemerkungen

Nach Abschluß der durchgängigen Uberprüfung der Grenze und der Folgearbeiten legt die
Grenzkommission den Regierungen beider deutscher Staaten jetzt eine umfassend aktualGierte
G renzdokumentation vor.

Beide Regierungen mAssen in einem Protokoll alle seit 1978 erarbelteten Ergänzungen formal
noch zum Bestandteil der Grenzdokumentation erklären.

Für die zukünftigen Ergänzungen werden sie vereinbaren, daß diese bereits mit ihrer einver-
nehmlichen Ausfertigungbzw. Unterzeichnungin der GrenzkommissionformalBestandteil der
G renzdokumentation werden.

Nach dem erheblichen Arbeitseinsatz in den Jahren 1985 bis rggg werden sich Grenzkommis-
sion und zuständige Vermessungsverwaltungen bis zum |ahr 2000 auf punktuelle Uberprüfun-
gen und auf die Beseitigung gravierender Mängel an der Markierung der deutsch-deutschen
Grenze konzenhieren können.

I Literatut

Alves, A.: Die Arbeitder NiedersächsischenV_ermessungs- und Katasterverwalfung bei derMarkierungder Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repullik. Zeitschrift fti, V"r."rrurrgr*"-
sen,411977.

behifft: 6 Jahre Grenzkommission mit der DDR
- herausgegeben vom Bundesminister des Innerry Januar 1979.

Die Grenzkommission
Eine Dokumentation über Grundlagen und Tätigkeit
- herausgegeben vom Bundesministerium ftir innerdeutsche Beziehungery 5.Auflage, Dezember 1985.
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Anlage 1

Stade, den 04. Junl 1986

Vermerk
der Grenzkomnisslon ilber vereinbarte Termine

ll . Sitzung d;-ör.enziomniiston am 03. und 04. Juni 1986 in Stade

I . Markierungsarbelten
GA

l,laßnahm:

Treffpunkt:

58

überpritfung der ilarkierung ln den-Grenz-
zügeh S8-a-bls 59:tI .entsprechend Proto-
koilvermr* llr. 82 der Grenzkmrnisslon

Grenzzug 58-a, Grenzpunkt l{r- 365/1
29. 07. 1986, 09.00 uhr

-GA

ilaßnahne:

Treffpunkt:

42

0berpr{ifung der }larklertng in den-Grenz-
zügeh 42-a-bis a?:d entsprechend Proto-
koilvenrxerk l{r. 82 der Grenzkmnission

Grenzzug 42-a, Grenzpunkt Nr- I
05. 08. 1986, 09.00 Uhr .

-GA
l{aßnahnB:

Treffpunkt:

21

tlberprilfung der I'larkierung in den^Grenz-
zügeh 21-a-bis zl-_f entsprechend Proto-
koitvermrk l{r. 82 der Grenzkomnission

Grenzzug 21-a, Gr€nzPunkt J{r- I
02.09.1986, 09.00 uhr

55

0berprüfung der [larkierung in den-Grenz-
zügeh 55-a-bls 5!:f entsprechend Proto-
koilvermerl« Jrlr. 82 der Grenzkormisslon

Grenzzug 55-a, GrenzPunkt llr- 39

09. 09. 1986, 09.00 uhr

-GA 22

l{aßnahnB:0berprä[ung.9er^FtklerungindenGrenz-
zägeh 22-a-bis 22-d entsprechend Proto-
koilvermr-l« llr. 82 der Grenzkomlsslon

rreffpunkt: [r'iä:n ,33e0,,03:3ä'üHl*t 
Nr' 77

GA

Maßnahme:

Treffpunkt:
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Protokoll der ÜOerprüfung der Markierung GA 22 GZ a Blatt I

a'u l rl "llen

l ihe, sr /rp
lröh"r sr/rnn

Hitrz. Fn/e

Anlage 2
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Protokoll über vereinbarte Markierungsarbeiten

Anlage 3

Seite- I --

vereinbarte MaBnahmen

neuen Grenzpunkt Nr. 6/1 etna 1n der

Mltte arlschen den Grenzprmkten Nr. 6

Nr. ? tß Grenznerlauf trüt Gt€!12-

ea. 100 n ztr

Nr. 9/1 etr*a 1n der

, gerd,'ß den ln dleseo Protokoll ven-
der Dlarl1enmg festgeetellten und tn

22. 0ktober 1985 aufgezelsten Ahar-

$ü1, d,en 30. Okbober 1W
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l{achwels
ttber Veränd,erungen des Lauf es grenzblldender Gewäeser undÄnd,erunqen des Charakters der drenze zwlschen der DeutschenDemokratlschen Republlk und d,er Bund,esrepub1lk DeutschLand

Grenzabschnltt 22

1 - D1e Brtlcke zwlsohen den Grenzpunkten Nr. Zj und, l1r. 26 lm
GrenzzuK 22-c 1st bauf ä111s. Beld,e Grenzpunkte, d,1e als Kreuze
an der Brilcke vermarkt slnd, werden deshalb auf gegeben.
Danlt änd.ert sloh der Charakter der Grenze ftir d,1e tm Grenz-
zus 22-c lm Katalog der grenzblld.end,en Gewäsaer, Grenzabschnltt
22, unter Nr. 4 auf geftlhrten Stlmnecke/Stlmmecke zwlschen den
Grenzpunkten Nr. 24 und Nr. z? von stabll 1n Iablr.
Der Charakter der Grenze wlrd 1n der Grenzdokumentatlon geänd,ert.

2. fm GrenzzuR 22-c wurd.e der Lauf der lm Katalog der grenzbtldenclen
Gewässer, Grenzabachnltt ZZ, unter ,Nr. 5 auf gefi,lhrten Bcker/Ecker
ab Grenzpunkt Nr. 56 flußabwärts auf elner Länge von 1 O0 m lm
Jahre 1986 aufgeme§sen. Der aufgemessene Verlauf wurde 1m Maßstab
1 :1 000 kartlert (Topographle-Rlß Blatt 1 zu Grenzvermessungsrlß
Nr. 14/1).

Es 1st etne Verlagerung des GewässerlaufeE d,urch Absptilungen und
Anland,ungen gegenilber d.er Aufmessung vom Jahre 1g?4 elngetreten.
Der ursprtingl lche Lauf der Ecker wtrd. d.urch was serwlrtschaf tl lche
Baumaßnahmen lm Jahre 1987 wled.erhergestelrt .

Etne Änd'erung d,er Grenzd.oknnentatlon 1st nlcht erf ord,erlteh.

ßlne Änd'erung d'er Grenzd.okumentatlon 1st für dle Grenzbeschrelbung,
d'en Katalog der grenzblldend.en Gewässer und. dle Grenzkarten
1 : 5000 ; 22-e, 81 att Nr. 1

22-d,, Blatt Nr. Z erf orderllch.

Iü". t11." sp{te -d"" Fur dte selte derueutschenl {emokratlsehen Republlk Bundesrepubllk Deutsch1andI ll*n,,*
\,l tfu, v

Bodenteleh, den lrr, Apr1l 1gB? Bodentelch, den zg. Aprlr 1gg?

Anlage 5
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Anlage 4

NachwelE
über dle Behebung von Abmarkungsmängeln und d1e ßtgänzung der
Vermarkung tn Veilauf der Grenze zvtlschen der DeutEchen
Demokratl"ofrär, näp"Ullk und der Bundesrepubllk Deutschland

Orenzabsohnltt 22

D1eBehebungderLm@udenGrenzpunktenl{r.5,16/1,
,ag und, 20 festgestellten Abnarkuagsmängel sowle d1e ßtgänzungen

der Vermarkung slnd wle fo}St vorgenommen worden:

Grenzpunkt Nr. 5 Grenzsteln schrägstehend festgestellt'
Grenzpunkt wrpde naah dem Grenzver6essung§-

rtß t{r. 5 vom 06. 03 .1974 hergestellt '
Grenzgteln wtpde aufgerlchtet (Grenzver-

Eessungsrlß Nr. 1/1) -

Grenzpunkt wurde 1n der tlltte zwlschen d,en

Grenzpunkten Nr. 6 und. !Ir. 7 1m Grenzver-

lauf mlt Grenzsteln vermarkt (Grenzvermes-

Bungsrlß Nr. 1/1).

Dle lm Berelch des Grenzpunktes Nr ' 9 am

'12.11 .1986 auf gemessene Topographle (Ktes-

grube ) wlrd ln d1e Grenzdokumentatlon tlber-
nommen (Grenzvermessungsrlß Nr. 2/1) '

Grenzpunkt wtrrde 1n der t{ltte zwlschen den

Grenzpunkten l{r. 9 und l{r. 1 0 tm Grenzver-

lauf mlt Grenzsteln vermarkt (Grenzver-

me s sungs r1ß Nr . 2/ 'l ) -

Grenzpunkt Nr. 6/1

Grenzpunkt Nr, 9/1

Blne Änderung der Grenzdokumentatlon (Grenzkarten 1 :5000, Grenzbe-

schrelbung und Katalog der grenzblldenden Gewässer) 1st ftlr d1e naoh-

stehend aufgefllhrten Grenzpunkte erforderllch:

Grenzkarte 1 :5000 22-a Blatt Nr. 1

atlsehen RePubllk

1987

Orenzpunkte Nr. 6/1, 9/1,

Seltens d,er',"7 ,

Karl-üarx-Stadt ,
den 26. Februar '1987

Selt drrs der
Deut 6 c\rett Demokr

\tq
Karl-l{arx-Stadt 'den 26. Februar
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3. Ergänzung zur GrenzbeEchrelbung
ilber den Verlauf der Grenze zwlschen der Bundesrepubllk Deutschland,

und der Deutschen Demokratlschen Republlk
Grenzabschnltt Nr. 22

Ausgabe der Grenzbeschrelbung vom 11. September 1975

Genäß der 1m Nachwels über dle Behebung von AbmarkungsmängeLn
und dle Ergänzung der Vermarkung lm Verlauf der Grenze zwlEchen
der Bund,esrepubllk Deutschland. und der Deutschen Demokr atLschen
Republlk lm Grenzabschnltt llr. 22 vom 26. Februar '1987 doku-
mentlerten Behebung von Abmarkungsmängeln sowle gemäß der lm
Nachwels über Veränd,erungen des Laufes gtenzbtldender Gewässer
und Änd,erungen d.es Charalcters der Grenzä zwlschen der Bund.esre-
publlk Deutschland. und d.er Deutschen Demokratlschen Republlk 1m
Grenzabschnltt Nr. 22 vom 29. Apr1l 1987 dokrrnentlerten Änd.erun-
gen des Charalcters d,er Grenze wlrd d.er zwelte Satz lm ersten Ab-
satz der Grenzbeschrelbung vom 11 . September 1975 w1e folst ge-
änd,ert:

Der Grenzverlauf 1st 1n dlesem Abschnltt d,urch
137 Grenzstelne, 60 alte tand,es grenzstelne,
3 Grenzpfähle und. 1 Grenzkteuz dlrekt vermarkt
und an 11 Grenzpunkten durch 17 Stetne und,
1 Kreuz lndlrekt vermarkt.

Auf der Selte 2 wlrd der ftlnfte Satz w1e f olgt geänd,ert:

Von hler folgt d1e Grenze 1n sildllcher Rlchtung
Iab11 der Mltte d,es Baches Stlnnecke bls zuß
Grenzpunkt Nr. 27 (22-c) und schnelclet d,abel den
Elsenbahndanm der ehemaLlgen Strecke Vlenenburs/
Halberstadt.

Auf der Selte 3 werden d.er vlerte, ftinfte, sechste, slebente und
achte Satz wl e f olgt geänd.ert :

Hler knlckt dle Grenze und. verläuft ln östllcher
Rlchtung, zwtschen den Grenzpunkten Nr. '|.5 und,
Nr. 16 (22-d) den Blaubach ttberquerend, bls zum
Grenzpunkt Nr. 23 (22-d), 1n clei Ultte d.er B.oker.
Von hter folgt dle Grenze Iabll der Mltte der
Ecker 1n überwlegend, sildllcher Rlchtung bts zurn
Grenzpunkt IIr. 27 (22-d) , der an d,er südllchen
Selte der Etsenbahnbrücke der ehemallgen Strecke
Bad Harzburg/tlsenburg durch Grenzkreuz vermarkt
1st. Dabel wlrd nach 1975 m ab Grenzpunkt Nr. 23
(22-d) dle Straße Bad, Harzburg/Stapelburg ge-
schnltten.

Seltens d,er
Bundesrepubl 1k Deutschland

Seltens der
Deutschen Demokratlschen
R epub I 1k(._--

7=' '? C. j=
Ber1in, den 24. September 1987 Berlin, den 24. September 1987

Anlage 6
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Anlage 7
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Enryeiterte Nutzung der Deutschen Grundkarte 1 :5OOO
Von Ernst DAUTERT

1 Einleitung

Nach dem Niedersächsischen Vermessungs- und Katastergesetz ist es unter anderem Aufgabe
des Landes, Topographische Landeskartenwerke herzustellery zu veröffentlichen und zu ver-
breiten. In den Topographischen Karten werden Siedlungen, Verkehrswege, Gewässer, Gebäu-
deformery Vegetation und andere Erscheinungsformen der Erdoberfläche wiedergegeben.

Wesentliches Merkmal der Landeskartenwerke ist, daß sie ftir das gesamte Landesgebiet nach
einheitlichen Gestaltungsrichtlinien erstellt werden. Sie werden in sieben Maßstäben herausge-
bracht(t:5ooo bis r:r Million).Vonden Landeskartenwerkenwerden Sonderausgabenabgelei-
tet und durch zusätzliche Informationen in ihrer thematischen Aussage erweitert. Die Sonder-
ausgaben weisen meist einen anderen Blattschnitt und teilweise einen anderen Maßstab auf. Als
Sonderausgaben werden vor allem Verwalfungskarten, aber auch Freizeitkarten und Stadtkar-
ten angeboten.

Während die Topographischen Karten 1:25o0o bis t:tooooo in Niedersachsen vom Nieder-
sächsischen Landesverwalfungsamt - Landesvermessung - herausgegeben werden und in den
Maßstäben 1 :200 000 bis 1 :1 Million vom Institut ftir Angewandte Geodäsie in Frankfurt am
Main, ist der Herausgeber der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK 5) das jeweils zuständige
Katasteramt Nach dem Grundkartenerlaß bildet die DGK s die Grundlage ftir die Herstellung
und Fortführungdernachfolgenden Maßstäbe. Des weiterenwird die DGK 5 iminnerenDienst-
behieb als Informations- und Arbeitsmittel eingesetzt. Zum Teil auch als Grundlage ftir das
Zusammentragen thematischer Informationen. Dieser Einsatz bleibt nicht nur auf die Vermes-
sungs- und Katasterbehörden beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf andere Benutzer. Ins-
gesamtgesehen wird jedoch die OG« s in dieserWeise meines Erachtens noch zuweniggenutzf
und in der Form ist sie wegen des besonderen Fortführungsverfahrens (ständige und turnusmä-
ßige Fortftihrung) auch meist nur innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes von Bedeufung.

Hier liegt es nun in den Händen der Katasterämter, fur eine weitere Verbreifung und sinnvolle
AnwendungderDGK 5 zu sorgen. Gerade dieMaglichkeit,dieDGK 5 alstopographischenKar-
tengrund zur Darstellung thematischer Sachverhalte zu verwenderL ist bisher noch nicht ausrei-
chend genutzt worden (Basisfunktion der Topographischen Landeskartenwerke). Erst die
AnwendungderDGK 5 indiesem Sinne erschließtdie DGK 5 ftireinengrößerenNutzerkreis.lm
folgenden soll daher über eine der vielfaltigen Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten der
DGK5 berichtet werden.

2 Ausgangssituation

Der Landkreis Wesermarsch bildet den nördöstlichen Teil des niedersächsischen Regierungsbe-
zirks Weser-Ems. Er besteht aus den drei Städten Nordenham, Brake und Elsfleth sowie sechs
weiteren Gemeinden. Die Städte ershecken sich am linken Weserufer. Das übrige Kreisgebiet ist
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von landwirtschaftlichem Charakter geprägt. Anhand der Bevölkerungszahlen ergibt sich fol-
gendes Bild: Das gesamte Kreisgebiet umfaßt rund 90o0o Einwohner. Etwa die Hälfte der Ein-
wohner wohnt in den beiden Städten Nordenham und Brake. Die andere Hälfte verteilt sich auf
die übrigen Gemeinden. Das sind durchschnittlich rund 6500 Einwohner pro Gemeinde.

Für Kartographieverlage scheint es uninteressant zu sein, sich in den ländlichen Gebieten zu
engagieren und etwa eine Gemeindekarte herauszubringen. Daftir ist die Auflagenhöhe zu
gering bzw die Aussicht, eine entsprechende Anzahl von Karten verkaufen zu können. Denn bei
der Preisgestaltung dürfte der Preis fur einen im Handel erhältlichen Stadtplan oberstes Limit
sein. Obwohl die Kommunen eine relativ geringe Einwohnerzahl aufweisen und demzufolge
keine dichte Besiedlung vorhanden ist, bestand bei vielen der Wunsch, eine Darstellung ihrer
Ortsteile ftir übersichts-, Verwaltungs- un d.Ereizeitzwecke zu bekommen. Zwar lagen in einigen
G emeinden schon Pläne vor. Diese Pläne waren aber von so minderer Qualitat, daß man sich auf-
grund der fehlenden Topographie nur mit Mühe orientieren konnte. Zudem waren die Werbe-
flächen zum Teil so groß, daß der eigentliche Karteninhalt stark in den Hintergrund rückte. Um
diesen Mißstand zu beheben, suchten nun Städte und Gemeinden nach einer Möglichkeit,
kostengünstig eine wohlgelungene, mehrfarbige und übersichtliche Karte zu bekommen.

In Zusammenarbeit mit dem Katasteramt entstand die hiervorgestellte Lösungsmöglichkeit, die
es den Gemeinden im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge ermöglicht, der Bevölkerung im ländli-
chen Raum ein Kartenprodukt zur Verftigung zu stellen, das im städtischen Bereich bereits

selbstverständlich ist. Danach wird als aktuelle Kartengrundlage die DGf s verwendet und ent-
sprechend den Vorstellungen der jeweiligen Gemeinde ausgearbeitet.

Mit dieser Arbeit wird ein gesetzlich vorgehaltenes Kartenwerk genutzt und mit relativ einfa-
chen Mitteln zu einer Themakarte aufbereitet, wo ein echtes Bedürfnis besteht und andere Vor-
gehensweisen unwirtschaftlich sind. Ein Beispiel daftir ist die Straßenkarte der Gemeinde Stad-
land (siehe auch Ausschnitt als Beilage).

Anhand dieser Karte werden in den folgenden Punkten einige Aspekte der Herstellung des

Inhalts und der Gestaltung näher erläutert.

3 Beteiligte Stellen

An der Herstellung der Karte waren das Katasteramt Brake, das Dezernat Reproduktion der
Abteilung Landesvermessung beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, die Gemeinde
Stadland und der Verkehrsverein Stadland beteiligt. Das Katasteramt fungierte als Koordinator
sämtlicher beteiligter Stellen. Es übernahm in diesem Fall die kartographische Bearbeitung und
frihrte den Feldvergleich für thematische Eintragungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
und dem Verkehrsverein durch. Das Dezernat Reproduktion der Abteilung Landesvermessung
erledigte die reprotechnischen Arbeiten.

Herausgeber der Karte ist die Gemeinde Stadland. Sie bestimmte die Auflagenhöhe und nahm
die bestellte Menge an Karten ab. Der Verkaufspreis und der weitere Verhiebsweg lagen im Ver-
antworfungsbereich derGemeinde.Das Katasteramtund das DezernatReproduktionrechneten
ihre Arbeiten nach den Repro-Richtlinien ab und stellten der Gemeinde diese Kosten neben dem
Nutzungsentgelt in Rechnung (siehe auch Abschnitt 8).
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Zu Anfangder Arbeiten ist es sehr wichtig intensive Gespräche mit allen Beteiligten zu führen.
Die nachfolgenden Punkte müssen erörtert werden, um Mißverständnisse von vornherein aus-
zuschalten. Weiterhin müssen die Zuständigkeiten geklärt und die weiteren Termine abgespro-
chen werden.

An dieser Stelle sei denBeteiligtenfi.irdiereibungslose Zusammenarbeitgedankt, vorallem auch
dem Dezernat Reproduktioru das mit seinen technischen Möglichkeiten dem Katasteramt hilf-
reich zur Seite stand.

4 Thematischer Inhalt

Die Frage nach dem thematischen InhaltderKarte stand am AnfangderGespräche zwischender
Gemeinde, dem Verkehrsverein und dem Katasteramt. Dem Katasteramt oblag es zunächst,
Gemeinde und Verkehrsverein darüber aufzukläreru daß nicht all ihre Vorstellungen umsetzbar
waren. Der ursprüngliche Wunsch bestand darin, das gesamte Gemeindegebietzusammenhän-
gend auf einer Karte großen Maßstabs darzustellen. Die Karte sollte weiterhin die Themenbe-
reiche Stadtkarte mit Shaßenverzeichnis, Rad- und Wanderwege, Freizeit- und Erholungsein-
richtungen usw. enthalten. Diese Vorstellungen ließen sich bekanntermaßen schon aus Format-
und Platzgründen nicht erftillen. Daher entschieden sich die Beteiligten in erster Linie für den
Themenbereich Shaßenkarte samt Shaßenverzeichnis. Die Karte sollte ahnlich den Stadtplänen
größerer Städte ausgearbeitet werde& die unter dem Gesichtspunkt der Orientierungshilfe im
Sinne des schnellen ,Sichzurechtfindensu konzipiert sind und das Aufsuchen von Shaßen
anhand eines Suchgitters ermöglichen. Aus Platz- und Kostengründen beschränkte man sich im
vorliegenden Beispiel auf die Darstellung der vier größten und wichtigsten Ortsteile in dem
Gemeindebereich. Erstin zweiter Linie sollte der Inhalt, soweit es möglich war, um den Themen-
bereich Freizeit und Erholung sowie um weitere Hinweise auf Besonderheiten erweitert werden.

5 Kartenformat, Maßstab, Kartenbild (Größe des darzustellenden Gebietes)

Die Wahl des Kartenformats hängt sehr stark mit der Maßstabswahl und der Größe des darzu-
stellenden Gebietes zusammen. Begrenztwird das Kartenformat durch das Druckformatderzur
Ve#ügung stehenden Druckmaschinen (2. B. 88 cm x 126 cm). Die Frage des Formats ist weiter-
hin eine Kostenfrage. Sämtliche zur Kartenherstellung erforderlichen Arbeiten vermehren sich
mit der Größe des Formats und schlagen sich auf der Kostenseite nieder.

Als Kartengrundlage läßt sich die DGK s bis zum Maßstab 1:10 000 verkleinern oder bis zum
Maßstab 1:2000 vergrößern. Wenn man eine gute Lesbarkeit der Karte erzielen will dann sollte
man bei Verkleinerungen bedenken, daß ftir die Straßennamen und fur die Beschriftung von
öffentlichen Einrichtungen ein neuer Schriftsatz gefertigtwerden muß. BeiVergrößerungen soll-
ten die Originale von sehr guter Qualität sein, da alle Schwachstellen schonungslos aufgedeckt
werden. Im vorliegenden Fall entschied man sich für den Originalmaßstab 1:5000. In diesem
Maßstab werden die vier Ortsteile abgebildet. Als Ubersicht dient weiterhin ein Kartenaus-
schnitt der Topographischen Karte 1:50 000, der das gesamte Gemeindegebiet mit Teilen der
angrenzenden Gemeinden zeigt. Im Hinblick auf die darzustellenden Bereiche wurde das Kar-
tenformat 60 cm X 70 cm gewählt.
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6 Kartenvorderseite und -rückseite

Die Kartenvorderseite nimmt der HauptortRodenkirchen ein.Weiterhinbefinden sich das Titel-
blatt und die Legende mit Shaßenverzeichnis und weiteren Hinweisen auf derVorderseite. Das
Kartenformat von 12 cm X 17 ,5 cm bildet die Grundlage fur das Titelblatt Auf dem Titelblatt ist
das eingerahmte Wappen der Gemeinde Stadland farblich hervorgehoben. Neben dem von der
Gemeinde gewünschten Titel ,Shaßenkarte der Gemeinde Stadland. werden der Herausgeber
Gemeinde Stadland und das zuständige Katasteramt Brake aufgeftihrt. Desweiteren erscheint
der Hinweis auf das Erscheinungsjahr, der Maßstab und der Herausgeber- und Vervielfälti-
gungsvermerk Eine Maßstabsleiste befindet sich auf dem Kartenausschnitt. Die verwendeten
Signafuren entsprechen überwiegend denen der Radwanderkarte 1 : 75 000, die von der Landes-
vermessung erstellt wird.Zum Teil wurden Signafuren selber gezeichnet.

Die Rückseite nehmen die drei Ortsteile Kleinensiel, Schwei und Seefeld sowie die Gemeinde-
übersicht im Maßstab 1 : 50 000 ein. Auf der Gemeindeübersicht sind die dargestellten Ortsteile
farblich unterlegt. Auf jedem Ausschnitt befindet sich eine Maßstabsleiste.

Kartenvorderseite und Kartenrückseite sind mit einem Suchgitter überdruckt, das einem das
Auffinden der Straßen, der Freizeit- und Erholungseinrichfungen sowie der anderen dargestell-
ten Besonderheiten in Verbindung mit der Legende ermöglicht.

7 Farben

Gerade das Darstellungsmittel Farbe ermöglichtes, den thematischen InhalteinerKartevor dem
übrigen Inhalt hervorzuheben. Weiterhin ist zur Erleichterung des Kartenlesens und zur besse-
ren visuellen Gliederung eine mehrfarbige Darstellung bei den hier besprochenen Karten unbe-
dingt erforderlich. Allerdings ist die Anzahl der Farben im Hinblick auf eine möglichst kosten-
günstige Herstellung der Karte zubegrenzen.

Unter dem Blickwinkel eine möglichst preiswerte und anschauliche Karte herstellen zu wolleru
beschränkte man sich im vorliegenden Fall bei der Vorder- und Rückseite auf vier Farben
(schwarz, rot, gelb, blau). Mit der Möglichkeit der Rasterung und Farbmischung ist meines Erach-
tens die Anzahl der Farben im Hinblick auf den Zweck der Karte auch völlig ausreichend. So
wurden der Grundriß in Schwarz, die Hauptdurchgangsstraßeru das Suchgitter und öffentliche
Gebäude in Rot, Nebenstraßen in Gelb, Wasserflächen in Blau und Sport- und Grünflächen in
Grün gedruckt.

8 Kosten

Die Kosten fi.ir die Herstellung der Karte setzen sich aus mehreren Positionen zusammen und
werden nach verschiedenen Vorschriften abgerechnet.

Die fotografischen Arbeitery Kopier- und Druckarbeiten, Weiterverarbeifung sowie die Arbeits-
und Maschinenstunden werden nach Repro-Richtlinien berechnet. Das Entgelt für die Erteilung
der Vervielfältigungserlaubnis der Landeskartery hier DGKS und TK50, besteht aus dem
Nutzungsentgelt und dem besonderery durch reprotechnische Arbeiten begründeten tech-
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nischen Entgelt. Das technische Entgelt wird ebenfalls nach Repro-Richtlinien ermittelt. Die
Höhe des Nutzungsentgeltes findet sich in dem Erlaß,Vervielfaltigung von Flurkarteru Landes-

karten und Luftbildern* und richtet sich nach der Anzahl der vorgesehenen Vervielfältigungen.

Die abgerechnete Karte weist folgende Merkmale auf,

Format: 60cm x70cm
Druck:  ltfarbigOffsetdruck
Verarbeitung: gefalzt
Material rlsgtm2Landkartenpapier
Auflagenhöhe: 3000 Stück

Es entstanden folgende Kosten:

nach Repro-Richtlinien
nach Vervielfaltigungserlaß

rund oooo DM
rund Asoo DM

insgesamt rund 10 500 DM

Das ergibt einen Preis von rund 3,50 DM pro Karte.

Je höher die Auflage einer Karte ist, desto geringer ist ihr Stückpreis. Denn im wesentlichen sind
nur die Druckkosten und das Nutzungsentgelt auflagenabhängig während die Kosten ftir die

Vorarbeiten eines Kartenwerks konstant sind.

Die Auflagenhöhen ftir die einzelnen Gemeinden sind unterschiedlich und richten sich nach den
Vorstellungen und Vorhaben der Gemeinden. Bei kleineren Gemeinden reicht die Auflagenhö-
he bis zur Hälfte der jeweiligen Einwohnerzahl. Zu berücksichtigen ist dabef daß der Kartenin-
halt im Lauf der Zeit veraltet und rechtzeitig eine Neuauflage eingeplant werden sollte.

Vergleicht man die Kosteru die nach Repro-Richtlinien und Vervielfältigungserlaß angefallen
sind, so fällt auf, daß das nach Vervielfältigungserlaß abgerechnete Nutzungsentgelt in Relation
zu den übrigen entstandenen Kosten recht hoch ist. Die einzige Möglichkeit, das Nutzungsent-
gelt nach den derzeitigen Bestimmungen zu begrenzen und somit kostengünstig und benutzer-
freundlich zu arbeiteru besteht dariru auf die Blattschnitte zu achten, das heißt, möglichst keine
kleinen Teilflächen von ganzen bzw. halben Kartenblättern in Anspruch nehmery da das Nut-
zungsentgelt in Einheiten von halben Blättern berechnet wird. Aus der Sicht des Katasteramtes
ist zu wünschen, daß bei einer Neufassung der Bestimmungen das Nutzungsentgelt niedriger
angesetzt wird, damit das mit viel Aufwand vorgehaltene Kartenwerk haufig und sinnvoll
genutzt wird.

9 Derzeitiger Stand und Ausblick

Neben der Karte fur die Gemeinde Stadland sind inweiteren Gemeinden ähnlich gestaltete Kar-
ten unter Mithilfe des Katasteramtes entstanden. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
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Stadt / Gemeinde Format 1. Auflage
(Anzahl)

2. Auflage
(Anzahl)

Berne
Brake
Elsfleth
Jade
Stadland

42cmX30cm
63 cm X 74cm
30cmX65cm
30cmX63cm
60cmX70cm

2000
4000
4000
4000
3000

1000
in Vorbereitung

Die Karte ftir Brake ist im Maßstab 1 : 10 000 mit einem Innenstadtausschnitt im Maßstab 1 : 3000
sowie einer Übersichtskarte im Maßstab t : tOO OOO erschienen. Die übrigen Karten weisen den
Maßstab 1:5000 mit einer Übersichtskarte im Maßstab 1:50 ooo auf.

Derzeit ist die Karte ftir die Gemeinde Lemwerder in Arbeit. Folgen wird die z. überarbeitete Auf-
lage von Brake. Die Gemeinde Ovelgönne hat bereits einen entsprechenden Ankag gestellt.
Demnach wird im Laufe des nächsten ]ahres der Landkreis Wesermarsch nahezu flachendek-
kend mit Karten versorgt sein.

Die Reaktionen auf die schon herausgegebenen Karten sind überaus positiv. Der Absatz belegt,
daß diese Art von Karten auch im ländlich strukturierten Raum nachgefragt werden. Die
Gemeinden können hotz eingeschränkter Haushaltslage ein vernünftiges Kartenprodukt anbie-
ten und damit etwas vorweisen, was gemeinhin Städten vorbehalten schien. Mit diesen Karten
wird die DGK 5 als Basiskarte genutzt und einem breiten Anwender- und Nutzerkreis zur Ver-
ftigung gestellt.

10 Literatur

[1] Grundkartenerlaß: Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte 1 :5000 in Niedersachsen, 1975.
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DVW Seminar.

[4] Melzer, R.: Nutzung der Deutschen Grundkarte 1 : 5000 (DGK 5), Nachrichten der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwalfung 1982, Heft 3.

[5] Niedersächsisches Vermessungs- und Katastergesetz, 1985.

[6] Repro-Richtlinien: Richtlinien für die Berechnung von reproduktionstechnischen Arbeiten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverw altung, 19 87.

Iz] Vervielfältigungserlaß: Vervielfältigung von Flurkarten, Landeskarten und Luftbildern, 1976.
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Uber die Verwendung von Luftbildern und topographischen
Karten (DGK 5) im Grundschulunterricht
Von Irmgard MEISENBERG

1 Einleitung

2 Unterrichtsmaterialien
2.1 S chr ägbildaufnahme
2.2 Luftb ildo ergr ö lSerung
2.3 Vergrö$erung der DGK S

3 Wertung der Materialien

I Einleitung

,Der eigene Wohnort ist ftir die Schüler in vielfältiger Weise bedeutsam und zugänglich: Im
Unterricht gilt es, ihre außerschulischen Erfahrungen vor allem in sozialer, wirtsch;ftliaher und
räumlicher Hinsicht zu klären, zu erweitern und zu vertiefen* (Rahmenrichtlinien Grundschule,
Seite 53).

Aus dem Zitat der niedersächsischen Rahmenrichtlinien leiten sich hinsichtlich geographischer
Lernziele ftir die Unterrichtspraxis Erkundungsgänge und Orientierung in verhiuter und nähe-
rer Umgebung ab, wobei das Flächenausmaß jener Umgebung nach pädagogischen Differenzie-
rungsmaßnahmen von unterschiedlicher Ausweitung sein kann. Als Ausgangspunkt der Erkun-
dungen(Lernprozesse)wfiltmansinnvollerweise einen Standort, derallen Schtilerngemeinsam
verhaut ist. Das Schulgebaude selbst bietet sich dafür an.

Das Konzept der vorliegenden Luftbilder-Karten-Sequenz hägt den pädagogischen und lern-
psychologischen Gedanken Rechnung und berücksichtigt ferner die kindliche Mentalität:
Neben dem Elternhaus nimmt die Schule bei Grundschülern einen hohen Stellenwert ein.

Unter dem Leitgedanken ,Schule im Mittelpunkt* überreichte der Delmenhorster Lions-Club
den Grund- und Sonderschulen zwei Luftbildaufnahmen und eine topographische Karte
(DGK 5) sowie eine Foliensammlung dieser Bilder und eine Karte mit dazugehörigem Legenden-
verzeichnis.

2 Unterichtsmaterialien

2.1 S chr ä gb ild auf n ahme

Wenn der Schulstandort Ausgangspunkt zu neuen Erkenntnissen sein soll dann muß dieser
zunächst selbst gründlich behachtet bzw. analysiert werden.

Eine Schrägbildaufnahme in Bunt, aus etwa 400m Flughöhe aufgenommen und auf ein Format

Y"l i0 x 40-cm gebracht, eignet sich als hervorragendes Arbeitsmittel zur Beschreibung des
Schulgeländes, wenn der Bildausschnitt den Schulkomplex in den Bildmittelpunkt plaziert.
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Aus der relativ geringen Höhe erkennen die Schüler sehr deutlich die Gebaudeanlage, finden

ihren Klassen.u,im, se-h"n ihre Spielgeräte auf dem Pausenhof, den Sportplatz, die Turnhalle, die

Bepflanzungen auf dem Schulgelande, den Lehrerparkplatz -besetzt oder halbbesetzt -, die

Fahrradstänäer mit und ohne Überdachung, die Hausmeisterwohnung den Schulgarteru die

benachbarten Häuser und Gärten und die Verkehrsskaße mit Parkstreifen sowie Radfahrweg

entlang der Schule.

Die Schrägbildaufnahme zeigt den Schülern erstmalig einen vertrauten Raum mit vielen Einzel-

heiten ausäerVogelperspektive. Die zahlreichenEinzelheitenbefinden sichvon obengesehen in

einem überschaubaren Zusammenhang'

Solche Sichtweise verblüfft nicht nur Schüler, sondern auch haufig Erwachsene, wenn Luftauf-
nahmen aus dem eigenen Wohnbereich in der Offentlichkeit vorgestellt werden.

Mitmethodischem Geschicklassen sich Schülerrasch in eine Schrägbildaufnahme einstimmerL

wobei eine Möglichkeit die langsame Fahrt mit einem Heißluftballon über das Schulgrundstück

sein könnte.

Bei der Betrachtung bemerken die Lernenden recht bald die Veränderung der Größenverhalt-

nisse, das Schulhaui wird plötzlich kleiner als bisher und sie selber überragen mit ihrer unverän-

derten Größe die Hohe des unten liegenden Gebäudes. Diese Erkenntnis schafft die Ausgangs-

basis für ein weiteres kognitives Lernziel hinsichtlich des Kartenverständnisses, nämlich: mit
zunehmender Höhe verkleinern sich die Objekte am Boden, man sieht weniger Einzelheiten,

aber daftir mehr von der Umgebung.

2. 2 Luf tb ildo er gr öS erung

Die Orientierung im Umfeld der Schule kann nicht nur auf Erkundungsgänge beschränkt blei-
beru sondern bedarf der Ergänzung durch entsprechendes Bild-Karten-Material wenn die Ver-
mittlung geographischer Komplexität ansteht.

Zu diesen Lernprozessen ließ der Spender ein weiteres Hilfsmittel anfertigen: eine Luftbil4aY?-

schnittsvergrößerung im Maßstab I':2ooO auf Fotopapier im Format 60 x 60 cm. Die Luftbild-
vergrößerung aus dem Bildflug Delmenhorst entstammt dem Originalmaßstab'1212 500. In der

Ausschnittsvergrößerung liegt der Schulkompler gemäß dem Leitgedanken, wieder im Mittel-
punkt.

Vergleichend mit der Schrägbildaufnahme findet der Schüler einen geringeru abersichtbaren
Absiraktionsgrad vor. Die Farbwiedergabe, beschränkt auf Schwarz-Weiß-Darstellung wirkt
kontrastreichär und hebt Grundshukturen deutlich hervor; eine Tendenz zur Generalisierung
liegt vor.

Die Luftbildvergrößerung zeigt das Umfeld des Schulhauses bis zu einem Radius von etwa

800 m, denn dai Luftbild weist wegen der größeren Flughöhe auch einen weiter ausgedehnten

Ausschnitt aus dem Schulstandortbereich aus.

Wenn die Lage des Schulhauses Gegenstand gründlicher Betrachfungsweisen gewesen ist,

braucht die Schule nicht länger nur Mittelpunkt sein, sondern kann auch Ausgangspunkt wer-
den, um anstehende Lagebeziehungen zu erfassen und Raumgliederung zu verstehen.

Mittels der Luftbildvergrößerung kann man vielfache geographische Aspekte an die Schüler

heranführerL wie z.B. Bereiche ius der Siedlungsgeographie, Wohngebiete, Industriegebiete
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(Arbeitsstätten) Stadtzenkum, Einkaufuzenkum, öffentliche Gebäude mit stadtbildprägendem
Charakter (Friedhöfe, Rathaus, Kirchery Altersheime usw.), innerstädtische Erholungsgebiete
(Parh Spielplatz,See usw.), als auch morphologische Gegebenheiten beobachteru wie Flußläufe
(begradigt, mäandrierend) Gewässex Feuchtgebiete Reliefueränderung der Bodenoberfläche
durch denMenscheryVerkehrswege, Gemeindegrenzen. Denkbarwäre auchwegen derturnus-
mäßigen neuen Befliegung das Erarbeiten zeitlicher Veränderungen.

In den Unterrichtsstunden hilft die tuftbildvergrößerung sowohl der Planungvon Fußexkursio-
nen als auch ihren Nachbereifungen. Sie ermöglicht auch fachübergreifende Arbeiten mit dem
Fach Mathematik (Maßstab, Entfernungsberechnung) mit Werken (Modelle bauen und weiter-
entwickeln), mit Deutsch (Wegebeschreibungen anfertigen). Sie gibt weiterhin Gelegenheit zur
Lokalisierung täglicher Vorkommnisse auf dem Schulweg.

Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten bestätigen die vielseitigeVerwendung. Es handeltsich bei
der Luftbildausschnittvergrößerung um eine Bildkarte mit hohem Einsatzwert.

2.3 VergröSerung der DGK S

Eine dritte Hilfe zurEinftihrungin das Kartenverständnis bieteteinetopographische Karte, die im
Abbildungsausschnittmitder Luftbildvergrößerungidentisch ist. Das heißt, siehatdengleichen
Maßstab (t:2000), dengleichenBildausschnitt, das gleiche Bildformat(60 x 60 cm) und isteben-
falls als Schautafel aufgezogen.

Sie entsteht aus der rDeutschen Grundkarte 1 : 5000". Bei dem so entstandenen neuen Kartenpro-
dukt handelt es sich um eine Montage bei der - je nach Schulstandort - bis zu vier Kartenblätter
zusammenmontiert werden. Diese Kartenmontagen im Maßstab 1 :200Q eigens ftir jede Schule
des Stadtgebiets angefertigt, sind einmalig ftir Niedersachsen.

Bisher konnten die Unterrichtenden nur auf Stadtpläne und Wanderkarten zurückgreifen. Nun
aber liegt ein Kartenarbeitsmaterial vor, welches den Schülern behutsam in das Lesen einer geo-
graphischen Karte einführt Alles Dargestellte ist überschaubar, gut leserlich, auch die Signatu-
rery nichts wirkt zusammengedrängt. Endlich ist ftir g- bis 1ojährige Schtiler die Landschaft,les-
bar*!

3 Wertung der Materialien

Behachtet man die Schrägbildaufnahme, die Luftbildvergrößerung und die topographische
Kartenebeneinanderliegend, soveranschaulichtjeneFolge dem LernendendenEntstehungspro-
zeß einer geographischen Karte und ftihrt ihn somit in den ablaufenden Abstraktionsprozeß ein.

Ebenso kann der Schüler den Weg vom Abskakten zum Konkreten zurückverfolgen, bzw. bei
der Interpretation der topographischen Karte das Luftbild nochmals vergleichend zu Hilfe neh-
men.

Die dargestellten Verwandlungsprozesse beflügeln die Motivation, selber Karten anzufertigery
das heißt nach Anleifung des Lehrers in vorgegebener Karte Einzeichnungen durchzufuhren.
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Vergleich Luftbildschrägaufuahme
Luftbild
Deutsche Grundkarte
(hier annähernd ein Ausschnitt)

Links unten: L u ftb ild s c h räga ufna h me
Urheberrecht' Erich Tschöpe, Luftbildverhieb, 2870 Delmenhorst, Telefon (O 42 2f) ß 07 30
Freigegeben durch die Bezirksregierung Weser-Ems Nr.17 188L69 -21

Ausschnitt aus dem Bildflug Delmenhorst, vergrößert
Urheberrecht: Kirchner & Wolf, nildesheim
Freigegeben durch Niedersächsisches Landesverwalfungsamt,

- Landesvermessung - Nr. 0721 85 I 2202 am 2.t2.1985

Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 1 :5000,
Blatt 2917 /11 und 2917 112, vergrößert

Seite 49 oben:

Seite 49 unten:
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Das hier vorgestellte Arbeitsmaterial erfährt seine Vollkommenheit in der Ergänzung durch die

Foliensammlung;, Die Schrägbildaufrrahme die lufbitdvergrößerung un! di9 topographische

Karte sind ebmialls als Folien mit Legendenanhang erstellt worden 5o lä:ßt sich das Mater'ral im
Unterricht an vielm Stellm einbaum: im Frontalunterricht, in der Gruppenarbdt, zur Einzelar-

beib in der Differmziemng bei der Veranschaulichung der Abstraktioo indem die Folien mit
gleiclm Maßstabm übereinandergelegt werden

Das beschriebene Arbeibmaterialpräsentiert eine neue Konzeption diebishervon Schulbuch-
verlagennoch nicht alfuegritrnwurde und sicherlich auch nichtdurchsieVerbreitungftnden
wird.

Die Schulkäger und geeignete ,sponsoren sollen mit diesem Bericht angesprochm werde&
zusammen mit dem iuständigen Katasteramt Überlegungm anzustelle& ähnliches ftir ihre
Grundschulmzu erstellen Ich möchte auf die Machbarkeitvon schulstandortorimtiert€rKar-
tenmontagmundihrenvielseitigenUnterrichtseinsatzhinweisen.DieLehrerhabendasKarten-
material mit gro&r Ereude mtgegengmommenrEs füllt ein klaffrnd tiefts Loch in den schuli-

schen Lehrmittelsammlungen
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Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes

]ürgen Schlehuber, Ministerialrat im Niedersächsischen Ministerium des Innern, Lavesallee 6,

3000 Hannoverl

Bernd Elmhorst, Vermessungsoberamtsrat im Niedersächsischen Ministerium des Innern,

Lavesallee 6, 3OOO Hannover 1

Ernst Dautert, Vermessungsrat im Katasteramt Brake, Schrabberdeich a;,2880 Brake (Unter-

weser)

Dr.-Ing. Ralf Brückner, Vermessungsoberrat, Leiter des Katasteramtes Delmenhorsf Lange

Straße 7 A, 2870 Delmenhorst

Irmgard Meisenberg Rektorin der Grundschule ,Bungerhof-Hasbergen*, Stedinget Straße 279,

2870 Delmenhorst
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Einsendeschluß fär Manuskripte

Heftf . ...... tO.November

HeftZ. ......19.Februar
Heft g. .. . . .. 10.Mai

Hettq. ......1o.August
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